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VOrWOrt

Liebe Brandenburgerinnen
und Brandenburger,

seit Beginn des Jahres 2009 gilt ein grund-
legend reformiertes Erbschaft- und Schen-
kungsteuerrecht. Grundgedanke des neuen 
Rechts ist eine verfassungskonforme, rea-
litätsgerechte Bewertung des Vermögens. 
Diese verkehrswertnahe Bewertung wird 
durch deutlich höhere persönliche Freibe-
träge abgefedert, die sicherstellen, dass bei 
der Übertragung durchschnittlicher Vermö-
gen in den meisten Fällen keine oder nur 
geringe Steuern anfallen.

Diese Broschüre ist zum besseren Verständnis auf das Wesentliche 
beschränkt und bietet Ihnen einen Überblick über die gesetzlichen 
Regelungen des Erbrechts sowie des Erbschaft- und Schenkungsteu-
errechts. Bei weitergehenden Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen des zentral zuständigen Finanzamtes Frank-
furt (Oder) gern für weitere Auskünfte zur Verfügung. Eine darüber 
hinausgehende Beratung erfordert jedoch die fachkundige Hilfe eines 
Rechtsanwalts, Notars oder Steuerberaters. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Helmuth Markov
Minister der Finanzen 
des Landes Brandenburg 
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1 Wissenswertes zum erbrecht

1.1 ein mensch stirbt: Was passiert mit seinem 
nachlass?

Mit dem Tod einer Person (Erblasser) geht deren Vermögen als Gan-
zes auf den oder die Erben über (Gesamtrechtsnachfolge, § 1922 
Bürgerliches Gesetzbuch/BGB). Der Erbe tritt unmittelbar kraft Geset-
zes in die gesamte vermögensrechtliche Stellung des Erblassers ein, 
ohne dass rechtsgeschäftliche Übertragungsgeschäfte erforderlich 
sind. 
Fällt die Erbschaft an mehrere Erben, bilden diese Miterben eine 
Erbengemeinschaft. Der Nachlass wird dann Vermögen der Miter-
ben zur gesamten Hand. Daraus folgt, dass eine Verfügung über den 
Nachlass als Ganzes nur gemeinschaftlich getroffen werden kann. 
Die Erbengemeinschaft ist auf Auseinandersetzung des Nachlasses 
angelegt, die jeder Miterbe jederzeit verlangen kann.
Vermächtnisnehmer und Pflichtteilsberechtigte haben demgegenüber 
lediglich schuldrechtliche Ansprüche gegen den Erben.

1.2 Wie bestimmt sich die gesetzliche erbfolge?
§§ 1924 ff. BGB, § 10 Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)  

Hat der Erblasser keine Verfügung von Todes wegen (Testament, 
Erbvertrag) errichtet und darin Erben bestimmt, gilt die gesetzliche 
Erbfolge. Damit ist sichergestellt, dass niemand ohne Erben stirbt. Als 
gesetzliche Erben kommen in Betracht: der Ehegatte des Erblassers 
bzw. der gleichgeschlechtliche eingetragene Lebenspartner, die Ver-
wandten und der Staat. Der Staat erbt nur, wenn keine Erben vorhan-
den sind oder wenn die Erben die Erbschaft ausschlagen.
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zur Bestimmung der Reihenfolge, in der die Verwandten zum zuge 
kommen, wird die Familie in Ordnungen eingeteilt:
1. Ordnung: Die Abkömmlinge (Kinder und Kindeskinder) des 
Erblassers
2. Ordnung: Die Eltern des Erblassers und deren Abkömmlinge
3. Ordnung: Die Großeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge
4. Ordnung: Die Urgroßeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge
und fernere Ordnungen: Die entfernteren Voreltern des Erblassers 
und deren Abkömmlinge.

Onkel tanten

cousins großeltern cousinen

erben 3. Ordnung

brüder Schwestern
neffen nichten
großneffen großnichten

eltern

erben 2. Ordnung

kinder
enkel

urenkel

erblasser

erben 1. Ordnung

BEISPIEL: der erblasser hinterlässt seinen enkel eduard und seine eltern. eduard 
(1. Ordnung) schließt die eltern (2. Ordnung) aus, obwohl der Verwandtschaftsgrad 
des eduard (2. grad) entfernter ist als der zu den eltern (1. grad).
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1.3 Was erbt der überlebende ehegatte bzw. 
der gleichgeschlechtliche eingetragene 
Lebenspartner?

§§ 1931 ff. BGB, § 10 LPartG  

Das Erbrecht des überlebenden Ehegatten sowie des gleichge-
schlechtlichen eingetragenen Lebenspartners gilt unabhängig von 
dem der Verwandten. Wie viel ihm zusteht, hängt davon ab, ob er 
neben nahen oder entfernten Verwandten des Erblassers zum zuge 
kommt und welcher Güterstand in der Ehe/Lebenspartnerschaft 
gegolten hat. im gesetzlichen Güterstand der zugewinngemein-
schaft, in dem die meisten Eheleute/Lebenspartner leben, gewährt 
das Erbrecht dem überlebenden Ehegatten bzw. Lebenspartner zum 
Ausgleich des zugewinns im Normalfall eine pauschale Erhöhung sei-
nes Erbteils um ein Viertel gegenüber den Erben (§ 1371 BGB; § 10 
LPartG). Der Ehegatte bzw. Lebenspartner erbt dann

 ● neben Verwandten der 1. Ordnung zur Hälfte (¼ + ¼),
 ● neben Verwandten der 2. Ordnung oder neben Großeltern zu drei 

Viertel (½ + ¼).
 ● Treffen in der 3. Ordnung neben Großeltern auch Abkömmlinge 

von Großeltern zusammen, erhält der Ehegatte auch den Anteil, 
der den Abkömmlingen zufallen würde.

 ● Der überlebende Ehegatte bzw. Lebenspartner erbt allein, wenn 
weder Verwandte der 1. oder 2. Ordnung noch Großeltern vorhan-
den sind.

Der geschiedene Ehegatte und der Lebenspartner einer aufgehobe-
nen Lebenspartnerschaft ist nicht erbberechtigt.

BEISPIEL: familie mit kindern  
der erblasser und sein ehegatte lebten im zeitpunkt des todes in zugewinngemein-
schaft. Sie haben eine tochter, die ein kind hat. der Sohn, der zwei kinder hat, ist 
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vorverstorben. der nachlasswert beträgt 1 000 000 €.  
der ehegatte erhält 500 000 €, die tochter 250 000 €, die kinder des Sohnes je 
125 000 €. 

Erblasser (1 000 000)

Ehegatte (500 000)

Tochter (250 000) verstorbener Sohn

Enkel Enkel (125 000) Enkel (125 000)

¼ + ¼ = ½

¼ ¼

⅛ ⅛

BEISPIEL: kinderloses paar:  
der erblasser und sein ehegatte lebten in zugewinngemeinschaft. die ehe war kin-
derlos. der Vater des erblassers ist vor Jahren verstorben, ebenso der bruder des 
erblassers. der bruder des erblassers hat einen Sohn. der nachlasswert beträgt 
1 000 000 €.  
der ehegatte erhält 750 000 €, die mutter 125 000 €, der Sohn des bruders (neffe) 
125 000 €.
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Erblasser (1 000 000)

Ehegatte (750 000)

Mutter (125 000) verstorbener Vater

Neffe (125 000) verstorbener Bruder des Vaters⅛

⅛

⅛⅛

½ + ¼ = ¾

1.4 Was ist bei einem testament zu beachten?
§§ 1937, 2064, 2247 BGB  

Das Bürgerliche Gesetzbuch räumt die Möglichkeit ein, von der 
gesetzlichen Erbfolgeregelung abzuweichen (Testament oder Erbver-
trag). Wirkt dabei ein Notar mit, ist dieser zur Beratung verpflichtet und 
erhält für seine Tätigkeit eine Gebühr, die sich nach dem Wert des 
Vermögens richtet, über das verfügt wird. 

Ein Testament kann auch durch eigenhändig geschriebene und unter-
schriebene Erklärung errichtet werden. 
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anmerkung: beim dargestellten „gemeinschaftlichen testament“ von ehegatten 
bzw. Lebenspartnern (§ 2267 bgb) ist es ausreichend, dass das testament von 
einem partner verfasst und vom anderen mit Ort und datum unterschrieben wird. 
es kann dann aber von einem partner allein nicht mehr ohne Weiteres geändert 
werden.

Der Erblasser muss den gesamten Urkundentext eigenhändig schrei-
ben und mit seiner Unterschrift versehen. Bei Nichtbeachtung ist die 
Folge, dass das Testament unwirksam ist (häufigster Fall: Testament 
ist mit Schreibmaschine oder am computer geschrieben).
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1.5	 Enterbt!	Was	ist	mit	dem	Pflichtteil?	
§§ 2303 ff. BGB, § 10 LPartG  

Aufgrund der Testierfreiheit kann der Erblasser bei seiner Verfügung 
von Todes wegen auch seine nächsten Angehörigen übergehen. Die 
Regelung über den Pflichtteil schränkt die Testierfreiheit insoweit 
zugunsten naher Angehöriger ein. Diese erhalten aber nicht einen 
bestimmten Mindesterbanteil (werden also nicht Erben), sondern 
lediglich einen Geldanspruch gegen den Erben in Höhe der Hälfte 
des gesetzlichen Erbteils – sozusagen als Ausfluss und Ersatz ihres 
gesetzlichen Erbrechts. Als Pflichtteilsberechtigte kommen in Betracht:

 ● die Abkömmlinge jeglichen Grades,
 ● die Eltern,
 ● der Ehegatte/Lebenspartner.

Sonstige Verwandte sind nicht pflichtteilsberechtigt.

1.6 Was bewirkt ein erbschein? 
§§ 2353 ff. BGB  

Der Erbe sieht sich in vielen Fällen vor die Notwendigkeit gestellt, 
sein Erbrecht nachzuweisen (z. B. beim Grundbuch oder bei Ban-
ken). Diesen Nachweis kann der Erbe durch den Erbschein führen. 
Der Erbschein wird auf Antrag vom Nachlassgericht erteilt und ist das 
amtliche Zeugnis über erbrechtliche Verhältnisse.
Wer im Erbschein ausgewiesen ist, kann über den Nachlass verfügen.

1.7 Kann der erbe die Annahme einer erbschaft 
verweigern?

§§ 1942 ff. BGB  

Jeder Erbe oder Miterbe hat das Recht, innerhalb von sechs Wochen 
die Erbschaft auszuschlagen. Die Frist beginnt grundsätzlich mit dem 
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zeitpunkt, in dem der Erbe von der Erbschaft erfahren hat. Die Frist 
beträgt sechs Monate, wenn der Erblasser seinen letzten Wohnsitz 
nur im Ausland gehabt hat oder wenn sich der Erbe bei dem Beginn 
der Frist im Ausland aufhält.

Die Ausschlagung der Erbschaft erfolgt durch Erklärung gegenüber 
dem Nachlassgericht. Nach Annahme der Erbschaft ist keine Aus-
schlagung mehr möglich.

Die Ausschlagung einer Erbschaft kann z. B. in Betracht kommen, 
wenn der Nachlass überschuldet ist. 
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2 ALLGemeInes zur erbschAFt- 
unD schenKunGsteuer

Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 7.11.2006 
(BStBl. 2007 ii S. 192) war die damalige Erhebung der Erbschaft-
steuer mit einheitlichen Steuersätzen auf den Wert des Erwerbs 
mit dem Grundgesetz deshalb unvereinbar, weil sie an Steuerwerte 
anknüpfte, deren Ermittlung bei wesentlichen Gruppen von Vermö-
gensgegenständen (nämlich Betriebsvermögen, Grundvermögen, 
Anteilen an Kapitalgesellschaften sowie land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieben) den Anforderungen des Art. 3 Abs. 1 des Grundge-
setzes nicht genügte. Der Gesetzgeber war durch diesen Beschluss 
verpflichtet worden, spätestens bis zum 31.12.2008 eine Neurege-
lung zu treffen. Mit dem Gesetz zur Reform des Erbschaftsteuer- 
und Bewertungsrechts (Erbschaftsteuerreformgesetz/ErbStRG) vom 
24.12.2008 (BGBi. 2008 i S. 3018), das zum 1.1.2009 in Kraft getre-
ten ist, hat der Gesetzgeber die verfassungsgerichtlichen Vorgaben 
umgesetzt. Weitere Änderungen des Erbschaftsteuergesetzes erfolg-
ten durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz vom 22.12.2009 
(BGBl. i S. 3950). Die Änderungen umfassen im Wesentlichen die 
Erleichterung der Bedingungen der Unternehmensnachfolge (Verkür-
zung der Behaltensfristen und Kürzung der Lohnsummen) sowie die 
Senkung der Steuerbelastung für Personen der Steuerklasse ii (nahe 
Verwandte) durch einen neuen Steuertarif. Mit dem Jahressteuerge-
setz 2010 vom 8.12.2010 (BGBl. i S. 1768) erfolgte zuletzt die völlige 
Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit Ehegatten 
im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht.
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2.1 Was unterliegt der erbschaft- und 
schenkungsteuer? 

Der Vermögensanfall, der infolge Todes eintritt, unterliegt der Erb-
schaftsteuer, die Vermögensübertragung, die auf einer Schenkung 
unter Lebenden beruht, der Schenkungsteuer. Die Schenkungsteuer 
ergänzt die Erbschaftsteuer. Sie soll verhindern, dass die Erbschaft-
steuer durch eine Schenkung zu Lebzeiten umgangen wird. Für die 
Besteuerung von Erbschaft und Schenkung gelten daher weitgehend 
die gleichen Regeln. Die deutsche Erbschaftsteuer ist eine sog. Erb-
anfallsteuer. Nicht der Nachlass oder das Geschenk als solches wird 
besteuert, sondern das, was der Erbe oder Beschenkte erhält. Bei 
einer Erbschaft ist jeder einzelne Erwerber Steuerschuldner für sei-
nen Vermögensanfall. Bei einer Schenkung ist der Beschenkte (und 
daneben der Schenker) Steuerschuldner.

Durch den ohne eigenes zutun erfahrenen Vermögenszuwachs 
(sog. Bereicherung) nimmt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des 
Erwerbers gegenüber denjenigen zu, die Vermögen erst selbst durch 
Ersparnis aus ihrem Einkommen bilden müssen. Die erhöhte Leis-
tungsfähigkeit rechtfertigt es, dass der Staat eine Beteiligung am Wert 
des Erwerbs für das Gemeinwesen beansprucht. Das System der 
Erbanfallsteuer ermöglicht es dabei, eine zielgenaue, auf den Erwer-
ber individuell abgestellte Belastung zu erreichen.

2.2	 Welche	Vorgänge	sind	steuerpflichtig?
§ 1 Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG)  

Der Erbschaftsteuer bzw. der Schenkungsteuer unterliegen:
 ● der Erwerb von Todes wegen,
 ● die Schenkung unter Lebenden,
 ● die Zweckzuwendungen,
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 ● in zeitabständen von je 30 Jahren das Vermögen einer Stiftung, 
sofern diese wesentlich im interesse einer Familie oder bestimmter 
Familien errichtet ist (sog. Familienstiftung) und das Vermögen 
eines Vereins, dessen Zweck wesentlich im Interesse einer Familie 
oder bestimmter Familien auf die Bindung von Vermögen gerichtet 
ist.

2.3 Wer schuldet die erbschaft- und 
schenkungsteuer?

§ 2 ErbStG  

Es ist zwischen unbeschränkter Steuerpflicht und beschränkter Steu-
erpflicht zu unterscheiden. Die unbeschränkte Steuerpflicht erstreckt 
sich grundsätzlich auf das gesamte, auch im Ausland befindliche Ver-
mögen des Erblassers. Sie tritt ein, wenn der Erblasser zur Zeit seines 
Todes oder bei der Schenkungsteuer der Schenker zur zeit der Aus-
führung der Schenkung oder der Erwerber zur zeit der Entstehung der 
Steuer ein inländer ist. Als inländer gelten insbesondere

 ● natürliche Personen, die in der Bundesrepublik Deutschland einen 
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben; auf die 
Staatsangehörigkeit kommt es dabei nicht an;

 ● deutsche Staatsangehörige, die sich nicht länger als fünf Jahre vor 
dem Erbfall dauernd im Ausland aufgehalten haben sowie

 ● Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, 
die ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz in der Bundesrepublik 
Deutschland haben.

Waren weder der Erblasser noch der Erwerber inländer, tritt 
beschränkte	Steuerpflicht	ein. Sie erstreckt sich nur auf das sog. 
inlandsvermögen. Dazu zählen insbesondere das in der Bundesre-
publik Deutschland befindliche land- und forstwirtschaftliche Vermö-
gen, Grundvermögen, Betriebsvermögen sowie Anteile (mindestens 
10 Prozent) an inländischen Kapitalgesellschaften. Darüber hinaus 
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sind eventuell bestehende Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung (Doppelbesteuerungsabkommen) zu berücksichtigen. Sie 
gehen der innerstaatlichen gesetzlichen Regelung vor.

2.4 Was unterliegt der steuer beim erwerb von 
todes wegen?

§ 1 Abs. 1 Nr. 1, § 3 ErbStG  

Der Erbschaftsteuer unterliegen u. a.
 ● der Erwerb durch Erbanfall aufgrund gesetzlicher, testamentari-

scher oder erbvertraglicher Erbfolge;
 ● der Erwerb durch Vermächtnis;
 ● der Erwerb durch Schenkung auf den Todesfall;
 ● der Erwerb eines Vermögensvorteils aufgrund eines vom Erblas-

ser geschlossenen Vertrages (z. B. Lebensversicherung);
 ● der Erwerb aufgrund eines geltend gemachten Pflichtteilsan-

spruchs oder was als Abfindung für einen Verzicht hierauf gewährt 
wird.

2.5 Was ist eine schenkung?
§ 1 Abs. 1 Nr. 2, § 7 ErbStG  

Als Schenkung gilt jede freigebige zuwendung unter Lebenden, soweit 
der Empfänger durch die zuwendung auf Kosten des zuwendenden 
bereichert wird. Der Schenkungsteuer unterliegt u. a.

 ● die Bereicherung, die ein Ehegatte bei Vereinbarung der Güterge-
meinschaft erfährt;

 ● was als Abfindung für einen Erbverzicht gewährt wird;
 ● was ein Vorerbe dem Nacherben mit Rücksicht auf die angeord-

nete Nacherbschaft vor ihrem Eintritt herausgibt.
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2.6 Wann entsteht die steuer?
§§ 9, 11 ErbStG  

Die Erbschaft- und Schenkungsteuer ist eine „Stichtagssteuer“. Für 
die Steuerermittlung sind die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Steuer-
entstehung maßgebend. Die Erbschaftsteuer entsteht grundsätzlich 
mit dem Tod des Erblassers. Die Schenkungsteuer entsteht zu dem 
zeitpunkt, in dem die Schenkung vollzogen, d. h. ausgeführt ist. Das 
ist dann der Fall, wenn der Beschenkte das erhalten hat, was ihm 
nach dem Willen des Schenkers verschafft werden sollte und er frei 
darüber verfügen kann.

2.7 Was wird besteuert? 
§ 10 ErbStG  

im System der Erbschaftsteuer ist die Bereicherung des Erwerbers, 
d. h. das, was der einzelne Erwerber erhält, Grundlage der Besteu-
erung. Die Bereicherung wird ermittelt, indem der Wert des gesam-
ten Vermögensanfalls, soweit er der Besteuerung unterliegt, um die 
abzugsfähigen Nachlassverbindlichkeiten gekürzt wird. Der ermit-
telte Wert wird auf volle 100 € nach unten abgerundet und bildet die 
Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Steuer.
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3 beWertunG Des VermÖGens

Die Bewertung des Vermögens und der abzugsfähigen Schulden 
und Lasten erfolgt nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes. 
Danach ist Bemessungsgrundlage der gemeine Wert (Verkehrs-
wert). Das ist der erzielbare Verkaufspreis. Für land- und forstwirt-
schaftliches Vermögen, Grundstücke und Betriebsgrundstücke gelten 
Grundbesitzwerte, die im Bedarfsfall auf den Besteuerungszeitpunkt 
(Bewertungsstichtag, § 11 ErbStG, § 157 BewG) festgestellt werden. 
Die sog. Einheitswerte haben nur noch für die Grundsteuer Gültigkeit.

3.1 mit welchem Wert wird das geerbte oder 
geschenkte Vermögen erfasst?

normal verzinsliche 
kapitalforderungen, Sparguthaben 
etc.

nennwert

aktien, anleihen –  soweit an der 
börse gehandelt kurswert

unverzinsliche kapitalforderungen 
mit einer längeren Laufzeit

gegenwartswert (zur berechnung gibt es 
spezielle tabellen)

noch nicht fällige ansprüche aus 
Lebensversicherungen rückkaufswert

renten, Wohn- und 
nießbrauchsrechte

kapitalwert (zur berechnung gibt es 
spezielle tabellen)
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grundstücke grundbesitzwert

Land- und forstwirtschaftliches 
Vermögen

meist ertragswert oder Substanzwert als 
mindestwert

einzelunternehmen gemeiner Wert (meist ertragswert)

beteiligungen an 
personengesellschaften gemeiner Wert (meist ertragswert)

nichtbörsennotierte anteile an
kapitalgesellschaften gemeiner Wert (meist ertragswert)

hausrat, kunstgegenstände, 
kraftfahrzeuge, andere bewegliche 
körperliche gegenstände

gemeiner Wert

3.2 ein unbebautes Grundstück wurde geerbt!  
Wie wird der Wert ermittelt? 

§§ 178, 179 Bewertungsgesetz (BewG)  

Der Wert unbebauter Grundstücke bestimmt sich regelmäßig nach 
ihrer Fläche und den Bodenrichtwerten. Bei den Bodenrichtwerten 
handelt es sich um durchschnittliche Lagewerte, die sich für ein Gebiet 
mit im Wesentlichen gleichen Lage- und Nutzungsverhältnissen erge-
ben. Bei der Wertermittlung ist stets der Bodenrichtwert anzusetzen, 
der von den Gutachterausschüssen zuletzt zu ermitteln war. Wenn die 
Gutachterausschüsse keinen Bodenrichtwert ermitteln können, ist der 
Bodenwert aus den Werten vergleichbarer Flächen abzuleiten.
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BEISPIEL: der bodenrichtwert eines 600 qm großen bauplatzes beträgt 80 €/qm. 
der grundbesitzwert errechnet sich wie folgt:  
600 qm × 80 €/qm = 48 000 €.

3.3 ein bebautes Grundstück wurde geerbt! Wie 
wird der Wert ermittelt?

§§ 180 ff. BewG  

3.3.1 Grundstücksarten

Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, sind als 
bebaute Grundstücke zu qualifizieren. Bei der Bewertung bebauter 
Grundstücke sind für bestimmte Grundstücksarten unterschiedliche 
Bewertungsverfahren vorgeschrieben. Es sind folgende Grundstücks-
arten zu unterscheiden:

 ● ein- und zweifamilienhäuser sind Wohngrundstücke, die bis zu 
zwei Wohnungen enthalten und kein Wohnungseigentum sind. Die 
Einstufung als Ein- oder zweifamilienhaus kommt auch dann zum 
zuge, wenn ein Grundstück zu weniger als 50 Prozent (berechnet 
nach der Wohn- oder Nutzfläche) zu anderen als Wohnzwecken 
mitbenutzt und dadurch die Eigenart als Ein- oder zweifamilien-
haus nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

 ● mietwohngrundstücke sind Grundstücke, die zu mehr als 80 Pro-
zent (berechnet nach der Wohn- oder Nutzfläche) Wohnzwecken 
dienen, und nicht Ein- oder zweifamilienhäuser oder Wohnungsei-
gentum sind.

 ● Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung 
in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftli-
chen Eigentum, zu dem es gehört.
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 ● teileigentum ist das Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken 
dienenden Räumen eines Gebäudes in Verbindung mit dem Mitei-
gentum an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört.

 ● Geschäftsgrundstücke sind Grundstücke, die zu mehr als 
80 Prozent (berechnet nach der Wohn- und Nutzfläche) anderen 
als Wohnzwecken dienen und nicht Teileigentum sind.

 ● Gemischt genutzte Grundstücke sind Grundstücke, die teils 
Wohnzwecken, teils anderen als Wohnzwecken dienen und nicht 
Ein- oder zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke, Wohnungs-
eigentum, Teileigentum oder Geschäftsgrundstücke sind.

 ● sonstige bebaute Grundstücke sind solche Grundstücke, die 
nicht unter die vorgenannten Grundstückskategorien fallen. Mithin 
handelt es sich hier um einen Auffangtatbestand.

3.3.2 bewertungsverfahren

Für die gesetzlich vorgegebenen Grundstücksarten sind folgende 
steuerliche Bewertungsverfahren maßgebend:

grundstücksarten bewertungsverfahren rechtsgrundlagen

Wohnungseigen-
tum, teileigentum, 
einfamilienhäuser, 
zweifamilienhäuser

Vergleichswertverfahren §§ 182 abs. 2, 
183 bewg

mietwohngrundstücke, 
geschäftsgrundstücke 
und gemischt genutzte 
grundstücke, für die sich 
auf dem örtlichen grund-
stücksmarkt eine übliche 
miete ermitteln lässt.

ertragswertverfahren
§§ 182 abs. 3,
184 bis 188 bewg
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grundstücksarten bewertungsverfahren rechtsgrundlagen

Wohnungseigentum, 
teileigentum, einfamili-
enhäuser, zweifamilien-
häuser, soweit ein Ver-
gleichswert nicht vorliegt; 
geschäftsgrundstücke 
und gemischt genutzte 
grundstücke, für die 
sich auf dem örtlichen 
grundstücksmarkt keine 
übliche miete ermitteln 
lässt; sonstige bebaute 
grundstücke

Sachwertverfahren
§§ 182 abs. 4,
189 bis 191 bewg

3.3.2.1 Vergleichswertverfahren

im Vergleichswertverfahren sind grundsätzlich das Wohnungseigen-
tum, das Teileigentum sowie Ein- und zweifamilienhäuser zu bewer-
ten. Hierfür stehen zwei Verfahrenswege zur Verfügung: die Heranzie-
hung von Vergleichskaufpreisen einerseits sowie die Anwendung von 
Vergleichsfaktoren andererseits. 

Zur Anwendung des Vergleichswertverfahrens sind Kaufpreise von 
Grundstücken heranzuziehen, die hinsichtlich der ihren Wert beein-
flussenden Merkmale mit dem zu bewertenden Grundstück hinrei-
chend übereinstimmen (Vergleichsgrundstücke). Vorrangig sind dabei 
die von den Gutachterausschüssen mitgeteilten Vergleichspreise. 
Nachrangig kann auf in der Finanzverwaltung vorliegende Unterla-
gen zu vergleichbaren Kauffällen zurückgegriffen werden. So dient 
das Erfordernis hinreichender – nicht absoluter – Übereinstimmung 
der Vergleichsgrundstücke mit dem Bewertungsobjekt nicht nur der 
Verwaltungsvereinfachung, sondern auch dazu, den Kreis der Ver-
gleichsgrundstücke nicht über Gebühr einzuengen. Besonderheiten, 
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insbesondere die den Wert des Grundstücks beeinflussenden Belas-
tungen privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Art, sind im typi-
sierten Bewertungsverfahren nicht berücksichtigungsfähig; unter 
Umständen kann allerdings ein Verkehrswertnachweis (siehe hierzu 
unter 3.3.4) in Betracht kommen. 

Anstelle von Preisen für Vergleichsgrundstücke können Vergleichs-
faktoren (z. B. Gebäudefaktoren oder Ertragsfaktoren) herangezogen 
werden, die von den Gutachterausschüssen für geeignete Bezugsein-
heiten, insbesondere Raum- oder Flächeneinheiten des Gebäudes, 
ermittelt und mitgeteilt werden. Werden Vergleichsfaktoren verwen-
det, die sich nur auf das Gebäude beziehen, ist der Bodenwert geson-
dert zu berücksichtigen. 

3.3.2.2 ertragswertverfahren

im Ertragswertverfahren sind Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrund-
stücke und gemischt genutzte Grundstücke, für die sich auf dem örtli-
chen Grundstücksmarkt eine übliche Miete ermitteln lässt, zu bewer-
ten. Der Wert der baulichen Anlagen ist bei diesem Verfahren getrennt 
vom Bodenwert auf der Grundlage des Ertrags zu ermitteln. Der 
Bodenwert ist wie bei unbebauten Grundstücken (Fläche × Boden-
richtwert) zu ermitteln. Das Ertragswertverfahren lässt sich wie folgt 
im Schema darstellen:
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rohertrag  
(Jahresmiete bzw. übliche 

miete
−

bewirtschaftungskosten
=

reinertrag des grundstücks
−

bodenwertverzinsung
=

bodenrichtwert gebäudereinertrag
×  × 

Grundstücksfläche Vervielfältiger
= =

bodenwert Gebäudeertragswert (≥ 0 €)
▼ ▼

Grundbesitzwert

Bodenwert und Gebäudeertragswert ergeben den Ertragswert des 
Grundstücks (Grundbesitzwert). Aufgrund einer Mindestwertrege-
lung ist mindestens der Bodenwert anzusetzen. Mit dieser Regelung 
werden komplizierte Wertberechnungen in Fällen erspart, in denen 
nach Abzug der Bodenwertverzinsung kein Gebäudereinertrag mehr 
verbleibt. Da sonstige bauliche Anlagen (insbesondere Außenanla-
gen) regelmäßig mit dem Ertragswert erfasst sind, werden diese nicht 
gesondert berücksichtigt. 

Bei der Ermittlung des Gebäudeertragswerts ist von dem reinertrag 
des Grundstücks auszugehen. Der Reinertrag des Grundstücks ergibt 
sich aus dem rohertrag des Grundstücks abzüglich der bewirtschaf-
tungskosten. Rohertrag ist das Entgelt, das für die Benutzung des 
bebauten Grundstücks nach den im Bewertungsstichtag geltenden 
vertraglichen Vereinbarungen für den zeitraum von zwölf Monaten zu 
zahlen ist (vereinbarte Jahresmiete). Umlagen, die zur Deckung der 
Betriebskosten gezahlt werden, sind nicht anzusetzen. 
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Entsprechend dem bisherigen Recht ist für Grundstücke oder 
Grundstücksteile,

 ● die eigen genutzt, ungenutzt, zu vorübergehendem Gebrauch oder 
unentgeltlich überlassen sind, oder

 ● die der Eigentümer dem Mieter zu einer um mehr als 20 Prozent 
von der üblichen Miete abweichenden tatsächlichen Miete überlas-
sen hat,

die übliche Miete anzusetzen. Die übliche Miete ist in Anlehnung an 
die Miete zu schätzen, die für Räume gleicher oder ähnlicher Art, Lage 
und Ausstattung regelmäßig gezahlt wird. Betriebskosten sind nicht 
einzubeziehen.

Der Reinertrag des Grundstücks ist um den Betrag zu vermindern, 
der sich durch eine angemessene bodenwertverzinsung ergibt; der 
verbleibende Betrag ist der Gebäudereinertrag. Der Verzinsung des 
Bodenwerts ist der Liegenschaftszinssatz zugrunde zu legen. Der Lie-
genschaftszinssatz ist der zinssatz, mit dem der Verkehrswert von 
Grundstücken im Durchschnitt marktüblich verzinst wird. Anzuwenden 
sind dabei vorrangig die von den Gutachterausschüssen ermittelten 
örtlichen Liegenschaftszinssätze. Bei den Liegenschaftszinssätzen 
handelt es sich um Daten, die für die Verkehrswertermittlungen von 
Grundstücken erforderlich sind; diese sind aus der Kaufpreissamm-
lung abzuleiten. Die Ableitung der Liegenschaftszinssätze ist Aufgabe 
der Gutachterausschüsse. Soweit von den Gutachterausschüssen für 
das zu bewertende Grundstück keine geeigneten Liegenschaftszins-
sätze zur Verfügung gestellt werden, gelten die folgenden zinssätze:

 ● 5 Prozent für Mietwohngrundstücke,
 ● 5,5 Prozent für gemischt genutzte Grundstücke mit einem gewerb-

lichen Anteil von bis zu 50 Prozent, berechnet nach der Wohn- und 
Nutzfläche,

 ● 6 Prozent für gemischt genutzte Grundstücke mit einem gewerbli-
chen Anteil von mehr als 50 Prozent, berechnet nach der Wohn- 
und Nutzfläche,

 ● 6,5 Prozent für Geschäftsgrundstücke.
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Der Gebäudereinertrag ist in Abhängigkeit von Liegenschaftszinssatz 
und Restnutzungsdauer mit einem gesetzlich festgelegten Vervielfäl-
tiger zu kapitalisieren; dies ergibt den Gebäudeertragswert.

Die Summe des Gebäudeertragswerts und des Bodenwerts ergibt 
den Grundbesitzwert.

BEISPIEL: für zwecke der erbschaftsbesteuerung ist ein mietwohngrundstück 
(restnutzungsdauer des gebäudes am bewertungsstichtag: 29 Jahre) zu bewerten. 
Die Grundstücksfläche beträgt 391 qm, der aktuelle Bodenrichtwert beläuft sich auf 
200 €/qm. die jährlichen mieteinnahmen (rohertrag) sind mit 55 400 € zu beziffern. 
die bewirtschaftungskosten betragen 27 prozent der Jahresmiete. der grundbe-
sitzwert errechnet sich wie folgt:  
 
Bodenrichtwert 
  Bodenrichtwert 200 € × Grundstücksfläche 391 qm  = 78 200 €  
 
Gebäudeertragswert 
  rohertrag 55 400 €  
 − Bewirtschaftungskosten (27 %) 14 958 €  
 = reinertrag des grundstücks 40 442 €  
 − Bodenwertverzinsung  
  (Bodenwert × Liegenschaftszinssatz 5 %) 3 910 €  
 = gebäudereinertrag 36 532 €  
 × Vervielfältiger (errechnet aus Liegenschaftszinssatz  
  von 5 % und 29 Jahre Restnutzungsdauer  
  des gebäudes 15,14 = 553 094 €  
Grundbesitzwert  = 631 294 €

3.3.2.3 sachwertverfahren

im Sachwertverfahren zu bewerten sind: das Wohnungseigentum, das 
Teileigentum, Ein- und Zweifamilienhäuser, wenn ein Vergleichswert 
nicht vorliegt, Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte Grund-
stücke, für die sich auf dem örtlichen Grundstücksmarkt keine übliche 
Miete ermitteln lässt, sowie sonstige bebaute Grundstücke.
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Der Wert der Gebäude ist getrennt vom Bodenwert zu ermitteln. Ent-
sprechend der Verfahrensweise bei unbebauten Grundstücken, ist 
der Bodenwert auch im Sachwertverfahren unter Rückgriff auf Boden-
richtwerte zu ermitteln.
Sonstige bauliche Anlagen (insbesondere Außenanlagen) und der 
Wert der sonstigen Anlagen sind regelmäßig mit dem Gebäudewert 
und dem Bodenwert abgegolten. Nur in Einzelfällen mit besonders 
werthaltigen Außenanlagen und sonstigen Anlagen werden hierfür 
gesonderte Wertansätze nach durchschnittlichen Herstellungskosten 
erforderlich. Auch beim Sachwertverfahren werden sonstige wertbe-
einflussende Umstände (insbesondere Belastungen privatrechtlicher 
oder öffentlich-rechtlicher Art) wegen des typisierenden charakters 
der Wertermittlung nicht berücksichtigt.

Der bodenwert und der Gebäudesachwert ergeben den vorläu-
figen	Sachwert des Grundstücks. Da der vorläufige Sachwert des 
Grundstücks erheblich vom gemeinen Wert abweichen kann, erfolgt 
eine Anpassung an den gemeinen Wert mittels einer Wertzahl. In vie-
len Fällen stehen für Sachwertverfahren bei der Verkehrswertermitt-
lung geeignete Marktanpassungsfaktoren der Gutachterausschüsse 
zur Verfügung; diese Faktoren sind vorrangig als Wertzahlen anzu-
wenden. Soweit von den Gutachterausschüssen für das zu bewer-
tende Grundstück keine geeigneten Sachwertfaktoren zur Verfügung 
gestellt werden, sind die im Bewertungsgesetz bestimmten Wertzah-
len anzuwenden. 

Bei der Ermittlung des Gebäudesachwerts ist von Regelherstellungs-
kosten des Gebäudes auszugehen. Unter regelherstellungskosten 
sind die im Bewertungsgesetz festgeschriebenen gewöhnlichen Her-
stellungskosten je Flächeneinheit zu verstehen. Durch Multiplikation 
der jeweiligen Regelherstellungskosten mit den Flächeneinheiten des 
Gebäudes ergibt sich der Gebäuderegelherstellungswert.
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Vom Gebäuderegelherstellungswert ist eine Alterswertminderung 
abzuziehen. Die Alterswertminderung bestimmt sich regelmäßig 
nach dem Alter des Gebäudes zum Bewertungsstichtag und einer im 
Bewertungsgesetz festgeschriebenen typisierten Gesamtnutzungs-
dauer. Dabei ist von einer gleichmäßigen jährlichen, d. h. linearen 
Wertminderung auszugehen. Aufgrund einer sog. Restwertregelung 
ist der nach Abzug der Alterswertminderung verbleibende Gebäude-
wert regelmäßig mit mindestens 40 Prozent des Gebäuderegelher-
stellungswerts anzusetzen. 

Überblick über das Verfahren
(im regelfall: ohne außenanlagen und sonstige anlagen):

flächenpreis 
(regelherstellungskosten)

×
Bruttogrundfläche

=
bodenrichtwert gebäuderegelherstellungswert

× −
Grundstücksfläche alterswertminderung

= =
bodenwert gebäudesachwert

▼ ▼
Vorläufiger Sachwert

×
Wertzahl

=
Grundbesitzwert

BEISPIEL: für zwecke der Schenkungsteuer ist ein geschäftsgrundstück zu bewer-
ten. die bewertung erfolgt im Sachwertverfahren, da sich für das grundstück auf 
dem örtlichen grundstücksmarkt keine übliche miete ermitteln lässt. die grund-
stücksfläche beträgt 798 qm, der Bodenrichtwert beläuft sich auf 80 €/qm. Flächen-
preis, Bruttogrundfläche sowie Alterswertminderung sind aus nachstehender 
Berechnung ersichtlich. Zur Angleichung des vorläufigen Sachwerts an den gemei-
nen Wert (Verkehrswert) ist eine Wertzahl von 0,9 anzuwenden. der grundbesitz-
wert errechnet sich wie folgt:  
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Bodenrichtwert 
  Bodenrichtwert 80 € × Grundstücksfläche 798 qm  = 63 840 €  
 
Gebäudewert 
  flächenpreis 970,00 €  
  Bruttogrundfläche 370,50 qm  
 = gebäuderegelherstellungswert 359 385,00 €  
 − Alterswertminderung (26,25 %) 94 338,00 €  
 = gebäudesachwert  = 265 046 €  
Vorläufiger Sachwert (bodenwert + gebäudesachwert)  = 328 886 € 
Grundbesitzwert (Vorläufiger Sachwert × Wertzahl (0,9))  = 259 997 €

3.3.3 bewertung in sonderfällen

3.3.3.1 erbbaurechtsfälle

§§ 192–194 BewG  

Bei Erbbaugrundstücken kann sowohl das Grundstück wie auch das 
aufstehende Gebäude Gegenstand einer Schenkung oder eines Erb-
falls sein. Dementsprechend bilden das belastete Erbbaugrundstück 
und das Erbbaurecht zwei getrennte wirtschaftliche einheiten, die 
auch jeweils eigenständig bewertet werden. Bei der Wertermittlung 
sind neben dem Bodenwert und dem Gebäudewert bei bebauten 
Grundstücken die Höhe des Erbbauzinses, die Restlaufzeit des Erb-
baurechts und die Höhe der Gebäudeentschädigung angemessen zu 
berücksichtigen.

Der für das erbbaurecht anzusetzende Wert ist im Vergleichswert-
verfahren zu ermitteln, wenn für das zu bewertende Erbbaurecht Ver-
gleichspreise oder aus Kaufpreisen abgeleitete Vergleichsfaktoren vor-
liegen. Liegen solche nicht vor, ist eine finanzmathematische Methode 
anzuwenden, wobei sich der Wert des Erbbaurechts aus einem 
Bodenwertanteil und einem Gebäudewertanteil zusammensetzt.

Auch der für das erbbaugrundstück anzusetzende Wert ist vorrangig 
im Vergleichswertverfahren zu ermitteln, wenn für das zu bewertende 
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Grundstück Vergleichspreise oder aus Kaufpreisen abgeleitete Ver-
gleichsfaktoren vorliegen. Liegen solche nicht vor, ist eine finanz-
mathematische Methode anzuwenden, um den Bodenwertanteil zu 
bestimmen. Dieser ist um einen abgezinsten Gebäudewertanteil zu 
erhöhen, wenn bei Beendigung des Erbbaurechts der verbleibende 
Wert des Gebäudes vom Eigentümer des Erbbaugrundstücks nicht 
oder nur teilweise zu entschädigen ist.

3.3.3.2 Gebäude auf fremdem Grund und boden

§ 195 BewG  

Auch bei einem Gebäude auf fremdem Grund und Boden sind die 
für das Erbbaurecht geltenden Grundsätze anzuwenden, jedoch ohne 
Berücksichtigung einer Gebäudeentschädigung beim Heimfall.

3.3.3.3 Grundstücke im zustand der bebauung

§ 196 BewG  

Ein Grundstück im zustand der Bebauung liegt vor, wenn mit den Bau-
arbeiten begonnen wurde und Gebäude oder Gebäudeteile noch nicht 
bezugsfertig sind. Der Zustand der Bebauung beginnt mit den Abgra-
bungen oder der Einbringung von Baustoffen, die zur planmäßigen 
Errichtung des Gebäudes führen. Die Gebäude oder Gebäudeteile im 
Zustand der Bebauung sind mit den bereits am Bewertungsstichtag 
entstandenen Herstellungskosten dem Wert des bislang unbebau-
ten oder bereits bebauten Grundstücks hinzuzurechnen. Mithin sind 
Gebäude oder Gebäudeteile im zustand der Bebauung nach dem 
Grad der Fertigstellung zu bewerten.

3.3.4 Verkehrswertnachweis

§ 198 BewG  

Aufgrund der den Bewertungsverfahren immanenten Typisierungen 
und Pauschalierungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass es 
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im Einzelfall zu Überbewertungen kommt. Für diese Fälle räumt der 
Gesetzgeber dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit des Verkehrswert-
nachweises im Wege einer Öffnungsklausel ein. Weist der Steuer-
pflichtige nach, dass der gemeine Wert (Verkehrswert) der wirtschaft-
lichen Einheit am Bewertungsstichtag niedriger ist als der nach dem 
Bewertungsgesetz ermittelte Wert, so ist dieser Wert anzusetzen. Für 
den Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts gelten grundsätzlich 
die aufgrund des § 199 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) erlas-
senen Vorschriften. Mithin sind die Wertermittlungsverfahren und 
-grundsätze der immobilienwertermittlungsverordnung (immoWertV) 
zu beachten. Neben dem Gutachtennachweis ist weiterhin auch ein 
stichtagsnaher Kaufpreis im gewöhnlichen Geschäftsverkehr als 
Nachweis eines niedrigeren Wertes zulässig.

3.4 zum nachlass gehört ein land- und 
forstwirtschaftlicher betrieb! Wie wird der Wert 
ermittelt?

§§ 158  ff. BewG  

Auch für einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft ist für zwecke 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer der Grundbesitzwert in einem 
eigenständigen Verfahren zu ermitteln. Ein Betrieb der Land- und 
Forstwirtschaft umfasst 

 ● den Wirtschaftsteil (Betriebsflächen, Betriebsmittel, Wirtschaftsge-
bäude usw.),

 ● die Betriebswohnungen und
 ● den Wohnteil.

Der Wirtschaftsteil eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft 
umfasst 

 ● die landwirtschaftliche Nutzung,
 ● die forstwirtschaftliche Nutzung,
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 ● die weinbauliche Nutzung,
 ● die gärtnerische Nutzung,
 ● die übrigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen (z. B. die 

Sondernutzungen Hopfen, Spargel, Tabak sowie die Saatzucht 
und die Weihnachtsbaumkulturen),

 ● die Nebenbetriebe,
 ● das Abbauland,
 ● das Geringstland sowie
 ● das Unland.

Maßstab für die Bewertung ist dabei der jeweilige gemeine Wert. im 
Folgenden werden die Besonderheiten bei der land- und forstwirt-
schaftlichen Bewertung in ihren Grundzügen dargestellt.

3.4.1 bewertung des Wirtschaftsteils

3.4.1.1 ermittlung des reingewinns

Bei der Ermittlung der jeweiligen Wirtschaftswerte ist von der nach-
haltigen Ertragsfähigkeit land- und forstwirtschaftlicher Betriebe aus-
zugehen. Ausgangspunkt der Bewertung ist der bei ordnungsmäßi-
ger Selbstbewirtschaftung nachhaltig erzielbare Reingewinn. Dieser 
ermittelt sich aus dem ordentlichen Betriebsergebnis abzüglich eines 
angemessenen Lohnansatzes für die Arbeitsleistung des Betriebsin-
habers und der nicht entlohnten Arbeitskräfte. Die im unmittelbaren 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem Betrieb der Land- und 
Forstwirtschaft stehenden Verbindlichkeiten sind durch den Ansatz 
der zinsaufwendungen abgegolten. zur Berücksichtigung der nach-
haltigen Ertragsfähigkeit des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft 
ist der durchschnittliche Reingewinn der letzten fünf Wirtschaftsjahre 
heranzuziehen.

Um den Besonderheiten land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 
gerecht zu werden, ist allerdings nicht der Reingewinn des jeweiligen 
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Betriebs individuell zu ermitteln, sondern es werden sog. standard-
deckungsbeiträge herangezogen. Da sowohl die betriebswirtschaft-
liche Ausrichtung eines Betriebs wie auch die Betriebsgröße relevante 
Merkmale für die wirtschaftliche Ertragskraft eines Betriebs der Land- 
und Forstwirtschaft sind, müssen diese Parameter bei der Bewer-
tung landwirtschaftlicher Betriebe berücksichtigt werden. Dement-
sprechend ist der Standarddeckungsbeitrag von folgenden Faktoren 
abhängig:

 ● Region (Bundesland, Regierungsbezirk),
 ● maßgebliche Nutzungsart (Betriebsform),
 ● Betriebsgröße nach der Europäischen Größeneinheit (EGE).

Dabei trägt insbesondere die regionalisierung der Werte der unter-
schiedlichen Ertragsfähigkeit des Bodens Rechnung. Sie ermittelt 
sich auf der Basis der für 38 Regionen ermittelten Standarddeckungs-
beiträge. Der Standarddeckungsbeitrag je Flächen- oder Tiereinheit 
entspricht steuerlich den Umsatz- und sonstigen Erlösen abzüglich 
des der Erzeugung zuzurechnenden Materialaufwands. Er wird aus 
Statistiken und Buchführungsunterlagen über Preise, Erträge und 
Leistungen sowie durchschnittlichen Kosten errechnet. Die so ermit-
telten Standarddeckungsbeiträge je Flächen- und Tiereinheit werden 
auf die betrieblichen Angaben über Art und Umfang der Bodennut-
zung sowie der Viehhaltung übertragen und zum gesamten Standard-
deckungsbeitrag des jeweiligen Betriebs summiert. zur Bestimmung 
der Betriebsgröße (in EGE) ist die Summe der Standarddeckungsbei-
träge des Betriebs durch 1 200 zu dividieren. Anschließend erfolgt die 
zuordnung zu einer der folgenden Betriebsgrößenklassen:

 ● Kleinbetrieb 0 bis unter 40 EGE,
 ● Mittelbetrieb 40 bis 100 EGE,
 ● Großbetrieb über 100 EGE.



3

beWertung deS VermögenS

45SteuertippS zur erbSchaft- und SchenkungSteuer

3.4.1.2 ermittlung des Wirtschaftswertes

Zur Ermittlung des Wirtschaftswertes ist der mittels Standardde-
ckungsbeiträgen ermittelte Reingewinn unter Berücksichtigung eines 
zinssatzes zu kapitalisieren. Der Kapitalisierungsfaktor beträgt 18,6. 
Das typisierte Reinertragswertverfahren als gesetzliches Regelbe-
wertungsverfahren lässt sich nach folgendem Schema darstellen:

Durchschnittlicher Reinertrag je Hektar Eigentumsflä-
che – anlagen 14–18 bewg
(= Jahresertrag nach abzug des unternehmerlohns und 
der berücksichtigung nicht entlohnter arbeitskräfte)

× Eigentumsfläche (in ha)
= Maßgebender Reinertrag
× kapitalisierungsfaktor 18,6
= Regelertragswert

3.4.1.3 ermittlung des mindestwertes

Bei werthaltigen Betrieben mit niedrigen oder gar negativen Rein-
erträgen ist für zwecke der Erbschaftsbesteuerung schließlich noch 
der Mindestwert zu ermitteln. Dies erfolgt über eine separate Bewer-
tung des Grund und Bodens sowie der sonstigen Wirtschaftsgüter 
(Besatzkapital).

Der Wert des Grund und Bodens ermittelt sich über den regionalen 
Pachtpreis pro Hektar Eigentumsfläche des Betriebes. Die regionalen 
Pachtpreise pro Hektar werden aus dem Agrarbericht abgeleitet. Auch 
der Wert für das üblicherweise vorhandene Besatzkapital wird nach 
Nutzungsart typisierend aus dem Bilanzvermögen abgeleitet. zum 
Besatzkapital rechnen u. a. bauliche Anlagen, technische Anlagen 
und Maschinen, Tiervermögen sowie Umlaufvermögen.
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Verbindlichkeiten, die mit den erfassten Wirtschaftsgütern in wirt-
schaftlichen zusammenhang stehen, werden abgezogen.

Das folgende Schema stellt das typisierte Mindestwertverfahren im 
Überblick dar:

grund und boden: regional üblicher netto-pachtpreis je 
Hektar × Eigentumsfläche

+

besatzkapital: betriebsformabhängiger prozentualer anteil 
vom landesspezifischen Netto-Pachtpreis je Hektar (Ermitt-
lungsbasis: länderspezifische Hektarwerte der Agrarstatis-
tik) × bewirtschaftete fläche

= Summe

× kapitalisierungsfaktor 18,6

= zwischenwert

– Verbindlichkeiten

= mindestwert (nicht weniger als 0 €)

Da die Mindestwertregelung ebenfalls auf einem ertragswertorien-
tierten Verfahren mit einem Kapitalisierungszinssatz von 5,5 Prozent 
beruht, wird das Mindestwertverfahren oft zur Anwendung kommen.

Die vom Gedanken der Fortführung geleitete Bewertung eines land- 
und forstwirtschaftlichen Betriebs ist bei – auch bei teilweiser – Ver-
äußerung oder Aufgabe des Betriebs innerhalb von 15 Jahren zu 
korrigieren. Die nachträgliche Bewertung erfolgt dann mit dem Liqui-
dationswert. Gleiches gilt, wenn wesentliche Wirtschaftsgüter veräu-
ßert oder entnommen werden bzw. dauerhaft dem Betrieb der Land- 
und Forstwirtschaft nicht mehr zu dienen bestimmt sind.
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3.4.2 bewertung des Wohnteils beziehungsweise 
der betriebswohnungen eines land- und 
forstwirtschaftlichen betriebes

Die Bewertung des Wohnteils beziehungsweise der Betriebswoh-
nungen erfolgt grundsätzlich nach demselben Verfahren wie beim 
Grundvermögen die Bewertung von Wohngrundstücken. Besonder-
heiten, die sich aus der Lage des Wohnteils ergeben, insbesondere 
die Nachteile aus der eingeschränkten Verkehrsfähigkeit, berücksich-
tigt ein Abschlag von 15 Prozent auf den Grundstückswert. Weitere 
Besonderheiten, wie zum Beispiel Lärm- oder Geruchsbelästigungen, 
sind damit abgegolten.

Die auf den Wohnteil entfallende Grundstücksfläche ist auf das Fünf-
fache der jeweiligen durch den Wohnteil bebauten Fläche begrenzt, 
wenn der Wohnteil im oder unmittelbar beim Betrieb liegt. Damit wird 
eine Benachteiligung bäuerlicher Betriebe mit großen Hofflächen ver-
mieden. An der grundsätzlichen zuordnung der darüber hinausgehen-
den Flächen des Grund und Bodens zum Wohnteil ändert sich nichts.

3.4.3 bewertung von stückländereien

Eine Besonderheit der land- und forstwirtschaftlichen Bewertung stel-
len die Stückländereien dar. Darunter sind die für mindestens 15 Jahre 
an einen anderen Land- und Forstwirtschaftsbetrieb verpachteten 
land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen zu verstehen. Die zum 
Bewertungsstichtag vorhandenen Stückländereien bilden eine eigene 
wirtschaftliche Einheit und sind gesondert, ausschließlich im Mindest-
wertverfahren, zu bewerten. Der hierfür zu ermittelnde Wirtschaftswert 
ergibt sich aus dem regionalisierten, nutzungsabhängigen Pachtpreis 
pro Hektar multipliziert mit der Fläche und kapitalisiert mit dem Faktor 
18,6. Besatzkapital wird nicht berücksichtigt. Dieser Wert kann niedri-
ger sein als der Grundbesitzwert für unbebaute Grundstücke.
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3.4.4 sonderfall „bauland“

in Einzelfällen muss ein land- oder forstwirtschaftlich genutztes 
Grundstück neben dem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb 
gesondert mit dem Grundbesitzwert für unbebaute Grundstücke 
bewertet werden. Dies ist dann der Fall, wenn am Bewertungsstichtag 
anzunehmen ist, dass das Grundstück in absehbarer Zeit anderen 
als land- und forstwirtschaftlichen zwecken dienen wird. Davon ist 
insbesondere dann auszugehen, wenn dieses Grundstück in einem 
rechtskräftigen Bebauungsplan als Bauland ausgewiesen ist, dessen 
Bebauung sofort möglich ist und die Bebauung innerhalb des Plange-
biets in benachbarten Bereichen bereits begonnen hat.

3.5 zum nachlass gehören ein betrieb bzw. Anteile 
an Kapitalgesellschaften! Wie wird der Wert 
ermittelt? 

§§ 11, 95–97, 109, 199  ff. BewG  

Das betriebsvermögen umfasst das zu einem Gewerbebetrieb 
gehörende Vermögen, das der Ausübung eines freien Berufs die-
nende Vermögen und Betriebsvermögen in Form von Beteiligungen 
an Personengesellschaften. Welche Wirtschaftsgüter im Einzelnen 
zum Betriebsvermögen gehören, ist nach Bewertungsrecht, das sich 
insoweit am Ertragsteuerrecht orientiert, zu entscheiden. 
Das Betriebsvermögen wird nach denselben Grundsätzen wie Anteile 
an Kapitalgesellschaften bewertet.

3.5.1 Wertableitung

Der gemeine Wert (Verkehrswert) des Betriebsvermögens oder 
nicht börsennotierter Anteile an Kapitalgesellschaften ist vorran-
gig aus Verkäufen abzuleiten, die innerhalb eines Jahres vor dem 
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Bewertungsstichtag zwischen fremden Dritten erfolgt sind (innerhalb 
einer Familie zustande gekommene Veräußerungen können somit 
nicht herangezogen werden).

Liegen solche Verkäufe nicht vor, ist der Wert des Betriebsvermögens 
unter Berücksichtigung der Ertragsaussichten oder einer anderen 
anerkannten, auch im gewöhnlichen Geschäftsverkehr für nichtsteu-
erliche zwecke üblichen Methode zu ermitteln.

3.5.2 Gesamtbewertungsverfahren im regelfall

Die Regelbewertung von Betriebsvermögen erfolgt in einem Gesamt-
bewertungsverfahren, bei dem der Verkehrswert der einzelnen Wirt-
schaftsgüter grundsätzlich nicht mehr festzustellen ist. Diese gehen 
in dem neuen Gesamtwert (= Ertragswert des ganzen Unterneh-
mens) unter. Gleiches gilt für die Unternehmensverbindlichkeiten. 
Zur Ermittlung des gemeinen Werts kann auf betriebswirtschaftliche 
Bewertungsmethoden oder auf das gesetzlich geregelte vereinfachte 
Ertragswertverfahren zurückgegriffen werden. Da die verschiedenen 
betriebswirtschaftlichen Bewertungsmethoden in den Einzelheiten 
recht aufwändig sind, weil hierbei unternehmenstypische Besonder-
heiten berücksichtigt werden, wird im Folgenden nur das gesetzlich 
geregelte vereinfachte Ertragswertverfahren im Überblick dargestellt.

Beim vereinfachten ertragswertverfahren wird ein Vervielfältiger 
auf den Durchschnittsgewinn angewandt, der in den letzten drei vor 
dem Bewertungsstichtag endenden Wirtschaftsjahren erzielt wurde:

durchschnittsgewinn × kapitalisierungsfaktor

Ausgangspunkt für die Ermittlung des Durchschnittsgewinns bildet 
der für die letzten drei Jahre nach den Gewinnermittlungsvorschrif-
ten des Einkommensteuerrechts ermittelte Steuerbilanzgewinn oder 
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der Gewinn aufgrund einer Einnahmenüberschussrechnung. Dieser 
Gewinn erhöht sich insbesondere um folgende Hinzurechnungen:

 ● Sonderabschreibungen und erhöhte Absetzungen, soweit sie die 
Normalabsetzungen übersteigen,

 ● Zuführungen zu steuerfreien Rücklagen und Teilwertabschrei-
bungen,

 ● Absetzungen auf den Geschäfts- und Firmenwert oder auf firmen-
wertähnliche Wirtschaftsgüter,

 ● einmalige Veräußerungsverluste,
 ● außerordentliche Aufwendungen,
 ● Ertragsteueraufwand (Körperschaftsteuer, Zuschlagsteuern und 

Gewerbesteuer) im Gewinnermittlungszeitraum.

Spiegelbildlich hierzu sind vom Gewinn folgende Abzüge 
vorzunehmen:

 ● gewinnerhöhende Auflösung steuerfreier Rücklagen,
 ● einmalige Veräußerungsgewinne und außerordentliche Erträge,
 ● bei inhabergeführten Personenunternehmen ein angemessener 

Unternehmerlohn, wie er einem vergleichbaren fremden Arbeit-
nehmer gezahlt würde (bei Handwerksbetrieben beispielsweise 
das übliche Meistergehalt),

 ● Erträge aus der Erstattung von Ertragsteuern (Körper-
schaftsteuer, zuschlagsteuern und Gewerbesteuer) im 
Gewinnermittlungszeitraum.

Der danach ermittelte positive Betrag ist zur Abgeltung des Ertrag-
steueraufwands pauschal um 30 Prozent zu mindern.

Vom Gewinn ausgenommen werden zudem die Erträge und Aufwen-
dungen (zum Beispiel Finanzierungskosten) im zusammenhang mit

 ● Wirtschaftsgütern, die nicht betriebsnotwendig sind (= die aus dem 
Unternehmen herausgelöst werden können, ohne die eigentliche 
Unternehmenstätigkeit zu beeinträchtigen),
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 ● Wirtschaftsgütern, die innerhalb von zwei Jahren vor dem Betriebs-
übergang eingelegt wurden oder

 ● Beteiligungen an anderen Gesellschaften.

Diese Wirtschaftsgüter werden zusätzlich zum Ertragswert für das 
– übrige – Unternehmensvermögen mit dem jeweils eigenständig zu 
ermittelnden gemeinen Wert erfasst.

Der auf dieser Grundlage ermittelte Durchschnittsgewinn (Jahreser-
trag) der letzten drei Wirtschaftsjahre ist zu kapitalisieren. Der für das 
vereinfachte Ertragswertverfahren gesetzlich vorgeschriebene Kapi-
talisierungszinssatz basiert auf einem Basiszins in Höhe des Kapital-
marktzinses für langfristige Kapitalanlagen, der von der Bundesbank 
regelmäßig festgestellt wird und einem Risikozuschlag von 4,5 Pro-
zent. Hieraus ergibt sich der maßgebliche Kapitalisierungsfaktor. Aus-
gehend von einem Kapitalmarktzinsniveau für 2009 von 3,61 Prozent 
ergäbe sich ein Kapitalzinsfuß von 8,11 Prozent, was einem Kapitali-
sierungsfaktor von 12,33 (= 100 dividiert durch 8,11) entspricht. 

BEISPIEL: zum betriebsvermögen einer kapitalgesellschaft gehört ein unbebautes 
grundstück, das als nicht betriebsnotwendiges Vermögen einzustufen ist. der 
gemeine Wert (Verkaufswert) des grundstücks beläuft sich auf 868 000 euro. der 
besteuerungszeitpunkt liegt im Juni 2009. das Wirtschaftsjahr ist mit dem kalender-
jahr deckungsgleich.  
 

Bewertungsparameter/
Wirtschaftsjahre

2006 
Euro

2007 
Euro

2008 
Euro

gewinn/ausgangsbetrag 360 000 360 000 420 000

+ ertragsteueraufwand 54 000 56 000 64 500

+
aufwendungen für nicht 
betriebsnotwendiges 
Vermögen

6 500 6 800 7 200

− angemessener 
unternehmerlohn 70 000 74 000 78 000



3

beWertung deS VermögenS

52 SteuertippS zur erbSchaft- und SchenkungSteuer

− erträge aus nicht betriebs-
notwendigen Vermögen 900 900 900

= betriebsergebnis vor 
ertragsteueraufwand 349 600 347 900 412 800

− abgeltung ertragsteuerauf-
wand (30 %) 104 880 104 370 123 840

= betriebsergebnis 244 720 243 530 288 960

Summe der Jahre 2006 bis 2008 777 210

durchschnittsertrag 259 070

ertragswert = durchschnitts-
ertrag × 12,33 3 194 333

+ ansatz nicht betriebsnot-
wendiges Vermögen 868 000

= gemeiner Wert des 
unternehmens 4 062 333

 

3.5.3 mindestbewertung

Schließlich ist noch der Substanzwert des Unternehmens zu bestim-
men. Dieser ist der Mindestwert bei der Unternehmensbewertung für 
Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Er setzt sich aus der 
Summe der gemeinen Werte der betrieblichen Einzelwirtschaftsgüter 
abzüglich der Schulden zusammen.
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4 ermIttLunG Der steuer

4.1 Was ist von der steuer befreit? 
Sachliche Steuerbefreiungen § 13 ErbStG  

Nicht alles, was der Erbe oder Beschenkte erhält, ist steuerpflichtig. 
Steuerfrei bleiben beispielsweise:

 ● Hausrat einschließlich Wäsche und Kleidungsstücke bis zu 
41 000 € bei Personen der Steuerklasse i (Steuerklassen siehe 
unter 4.6);

 ● andere bewegliche körperliche Gegenstände bis zu 12 000 € bei 
Personen der Steuerklasse i;

 ● Hausrat einschließlich Wäsche und Kleidungsstücke und andere 
bewegliche körperliche Gegenstände bis zu 12 000 € bei Personen 
der Steuerklasse ii und iii;

Von diesen Befreiungen ausgenommen sind zahlungsmittel, Wertpa-
piere, Münzen, Edelmetalle, Edelsteine und Perlen.
Ferner bleiben steuerfrei:

 ● bis zu 20 000 € für Personen, die dem Erblasser unentgeltlich oder 
gegen unzureichendes Entgelt Pflege oder Unterhalt gewährt 
haben; dies gilt nicht, wenn eine gesetzliche Verpflichtung zur 
Gewährung von Pflege und Unterhalt bestand (Ehegatten, einge-
tragene Lebenspartner, Verwandte in gerader Linie);

 ● Zuwendungen unter Lebenden zum Zwecke des angemessenen 
Unterhalts oder zur Ausbildung;

 ● übliche Gelegenheitsgeschenke; 
 ● Zuwendungen zu kirchlichen, mildtätigen und gemeinnützigen 

zwecken;
 ● zuwendungen an politische Parteien sowie kommunale 

Wählervereinigungen;
 ● Gegenstände, deren Erhalt im öffentlichen interesse liegt. So kön-

nen Grundbesitz oder Teile davon, Kunstgegenstände, Kunst-
sammlungen, wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken und 
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Archive zu 60 oder 85 Prozent (Grundbesitz) ihres Wertes steuer-
frei sein, wenn deren Erhaltung  wegen ihrer Bedeutung für Kunst, 
Geschichte oder Wissenschaft im öffentlichen interesse liegt, die 
jährlichen Kosten in der Regel die erzielten Einnahmen überstei-
gen und sie zwecken der Forschung oder Volksbildung nutzbar 
gemacht werden. Eine volle Befreiung ist möglich, wenn noch wei-
tere Voraussetzungen erfüllt sind, etwa wenn die Gegenstände der 
Denkmalpflege unterstellt werden. Werden die Gegenstände 
innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb veräußert, so fällt die 
Befreiung rückwirkend weg.

4.2 Wird der Familienheimerwerb besteuert?

4.2.1 schenkung eines Familienheims an den ehegatten 
bzw. Lebenspartner

Die Übertragung des Eigentums oder Miteigentums an einer im 
inland, in der Europäischen Union oder in Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums gelegenen, zu eigenen Wohnzwecken genutzten 
Wohnung (Familienheim) an den Ehegatten oder den eingetrage-
nen Lebenspartner im Weg der Schenkung ist schenkungsteuerfrei. 
Begünstigt sind zu eigenen Wohnzwecken genutzte Wohnungen in 
einem Ein- oder zweifamilienhaus, Mietwohngrundstück, Geschäfts-
grundstück oder gemischt genutzten Grundstück sowie selbstgenutzte 
Eigentumswohnungen. 

BEISPIEL: der ehemann ist alleineigentümer eines einfamilienhauses, das er 
zusammen mit seiner ehefrau bewohnt. er überträgt das hälftige eigentum an dem 
haus auf seine ehefrau. beide ehegatten nutzen das haus weiterhin zu eigenen 
Wohnzwecken.

Nicht nur die Übertragung des Eigentums an einer vorhandenen, zu 
eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung an den Ehegatten bzw. 
den eingetragenen Lebenspartner (nachfolgend Lebenspartner) ist 
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steuerfrei. Entsprechendes gilt, wenn der Ehegatte/Lebenspartner 
von eingegangenen Verpflichtungen im zusammenhang mit der 
Anschaffung oder Herstellung eines Familienheims freigestellt wird. 
Steuerfrei ist auch die Tilgung eines im Zusammenhang mit dem Kauf 
oder der Herstellung des Familienheims von einem oder beiden Ehe-
gatten bzw. Lebenspartnern aufgenommenen Darlehens aus Mitteln 
des zuwendenden Ehegatten bzw. Lebenspartners. Weiterhin ist die 
Begleichung nachträglicher Herstellungs- und Erhaltungsaufwendun-
gen am Familienheim aus Mitteln eines Ehegatten bzw. Lebenspart-
ners, wenn der andere Ehegatte/Lebenspartner Eigentümer oder 
Miteigentümer ist, schenkungsteuerfrei. Voraussetzung für die Steu-
erfreiheit ist, dass das Familienheim den Mittelpunkt des familiären 
Lebens beider Ehegatten bzw. Lebenspartner bildet. Eine Befreiung 
ist nicht möglich, wenn das zugewendete Grundstück als Ferien- oder 
Wochenendhaus genutzt wird, was bei Grundstücken im Ausland 
oftmals der Fall sein wird. Die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken 
umfasst auch die Mitbenutzung durch die zur Familie gehörenden 
Kinder, Enkelkinder oder Eltern.

4.2.2 Vererbung eines Familienheims an den ehegatten bzw. 
Lebenspartner

Die oben dargestellte Steuerbefreiung gilt auch beim Übergang eines 
Familienheims im Erbfall. Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, 
dass die Wohnung

 ● vom Erblasser bis zum Erbfall zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
wurde oder 

 ● aus zwingenden Gründen nicht zu Wohnzwecken genutzt werden 
konnte und 

 ● beim Erwerber unverzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen Wohn-
zwecken bestimmt ist.
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BEISPIEL: der ehemann war alleineigentümer eines einfamilienhauses, das er 
zusammen mit seiner ehefrau bewohnt hat. mit seinem tod geht das haus auf seine 
ehefrau als alleinerbin über. diese nutzt das haus weiterhin zu eigenen Wohnzwe-
cken. das geerbte haus ist damit von der erbschaftsteuer freigestellt.

Die Freistellung entfällt rückwirkend, wenn das Familienheim inner-
halb von zehn Jahren nach dem Erwerb nicht mehr selbst genutzt 
wird, es sei denn, der Erbe ist aus zwingenden Gründen an einer 
Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert. 

BEISPIEL: der ehemann war alleineigentümer eines einfamilienhauses, das er 
zusammen mit seiner ehefrau bewohnt hat. mit dem tode des ehemannes geht das 
haus auf seine ehefrau als alleinerbin über. diese nutzt das haus zunächst weiter-
hin zu eigenen Wohnzwecken. nach sechs Jahren zieht sie zu ihrem Sohn und ver-
kauft das geerbte haus. das geerbte haus war zunächst von der erbschaftsteuer 
freigestellt. mit beendigung der Selbstnutzung entfällt die befreiung für die Vergan-
genheit und unter berücksichtigung der persönlichen freibeträge ist die erbschaft-
steuer neu zu berechnen.

zwingende Gründe, die beim Erblasser oder beim erwerbenden Ehe-
gatten bzw. Lebenspartner eine fehlende Selbstnutzung zu eigenen 
Wohnzwecken rechtfertigen können, sind beispielsweise der Umzug 
in ein Pflegeheim oder der Todesfall.

BEISPIEL: der ehemann war alleineigentümer einer eigentumswohnung, die er 
zusammen mit seiner ehefrau bewohnte. zwei Jahre vor seinem tod wird der ehe-
mann pflegebedürftig und zieht in ein Pflegeheim, in das auch seine Ehefrau 
umzieht. die ehegatten  
a) vermieten die Wohnung in dieser zeit,  
b) lassen die Wohnung in dieser zeit leerstehen.  
nach dem tod des ehemannes und dem auszug der mieter zieht die ehefrau 
(= alleinerbin) wieder in die Wohnung ein. der erwerb der eigentumswohnung durch 
die ehefrau ist in beiden fällen von der erbschaftsteuer freigestellt.  
 
BEISPIEL: der ehemann war alleineigentümer einer eigentumswohnung, die er 
zusammen mit seiner ehefrau bewohnte. zwei Jahre nach dem tod des ehemanns 
zieht die Ehefrau in ein Pflegeheim. Die Wohnung wird nunmehr vermietet.  
der erwerb der eigentumswohnung durch die ehefrau ist von der erbschaftsteuer 
freigestellt. da sie aus zwingenden gründen an einer Selbstnutzung gehindert ist, 
bleibt die Steuerbefreiung erhalten.
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4.2.3 Vererbung eines Familienheims an Kinder und enkel

Auch die Übertragung eines Familienheims auf Kinder oder auf Kinder 
bereits verstorbener Kinder (Enkel) bleibt im Erbfall steuerfrei. Hier ist 
Voraussetzung, dass die Wohnung

 ● vom Erblasser bis zum Erbfall zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
wurde oder 

 ● aus zwingenden Gründen nicht zu Wohnzwecken genutzt werden 
konnte und

 ● beim Erwerber unverzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen Wohn-
zwecken bestimmt ist und

 ● die Wohnfläche der Wohnung nicht mehr als 200 qm beträgt. Bei 
größeren Wohnungen wird die Freistellung nur für 200 qm Wohn-
fläche gewährt.

BEISPIEL: der Vater hinterlässt seinen zwei kindern je zur hälfte ein bis dahin von 
ihm selbst genutztes einfamilienhaus mit einem grundbesitzwert von 450 000 € und 
einer Wohnfläche von 300 qm. Beide Kinder bewohnen das Haus nach seinem Tod 
mehr als zehn Jahre, ohne es zu zwei eigenen Wohnungen umzubauen.  
da auf die Wohnung des erblassers abzustellen ist, sind insgesamt nur 200 qm 
Wohnfläche begünstigt (das entspricht zwei Drittel der Gesamtwohnfläche von 
300 qm). bei jedem kind sind mithin von dem hälftigen grundbesitzwert von 
225 000 € nur zwei drittel (= 150 000 €) von der erbschaftsteuer befreit.

Auch beim Erwerb durch Kinder oder Kindeskinder ist es unschädlich, 
wenn der Erblasser aus zwingenden Gründen an der Eigennutzung 
der Wohnung gehindert war, weil er beispielsweise in einem Pflege-
heim untergebracht war. in einem solchen Fall ist es auch unschäd-
lich, wenn die Wohnung während der Unterbringung des Erblassers 
im Pflegeheim vermietet war. Voraussetzung ist allerdings, dass der 
Erbe dann unverzüglich in die Wohnung einzieht.

insbesondere bei erwachsenen Kindern mit eigener Familie kann 
die Freistellung aber daran scheitern, dass sie – beispielsweise aus 
beruflichen Gründen – nicht ohne weiteres in die geerbte Wohnung 
umziehen können. Die Nutzung als reine „zweitwohnung“ des Kindes 
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in dem geerbten Objekt ist für eine Steuerbefreiung nicht ausreichend. 
Auch hier entfällt die Freistellung rückwirkend, wenn der Erwerber das 
Familienheim innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb nicht mehr 
selbst nutzt. Entsprechend zur Regelung beim erbenden Ehegatten 
gibt es aber auch in diesem Fall eine Härtefallregelung. So kommt 
es nicht zu einer Nachversteuerung, wenn eine Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken beispielsweise aufgrund des eigenen Todes oder 
wegen eines notwendigen Umzugs in ein Pflegeheim nicht mehr mög-
lich ist. Ein beruflich veranlasster Umzug und die damit verbundene 
Aufgabe der Selbstnutzung der geerbten Wohnimmobilie begründen 
allerdings keinen Härtefall.

4.3 Wie wird unternehmensvermögen von der 
steuer verschont?

§§ 13a, 13b ErbStG  

Das neue Erbschaftsteuerrecht enthält vielfältige Verschonungs-
regelungen für Unternehmensvermögen. Voraussetzung dieser 
Verschonungsregelungen ist die Fortführung des Betriebes durch 
den Erben oder den Beschenkten und der Erhalt der Arbeitsplätze. 
Dementsprechend entfallen die gewährten Vergünstigungen für das 
Unternehmensvermögen, wenn der Erbe den Betrieb aufgibt oder ver-
kauft oder wenn Arbeitsplätze abgebaut werden. Die Steuer ist dann 
nachzuzahlen.

Folgende Unternehmensvermögen können von der Erbschaftsteuer 
verschont werden:

 ● der inländische Wirtschaftsteil des land- und forstwirtschaftli-
chen Vermögens mit Ausnahme der Stückländereien und selbst 
bewirtschafteter Grundstücke sowie entsprechendes land- und 
forstwirtschaftliches Vermögen, das einer Betriebsstätte in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder im Europäischen Wirt-
schaftsraum dient;
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 ● inländisches betriebsvermögen beim Erwerb eines ganzen 
Gewerbebetriebs, eines Teilbetriebs, eines Mitunternehmeranteils 
oder eines Anteils daran sowie entsprechendes Betriebsvermö-
gen, das einer Betriebsstätte in der Europäischen Union oder im 
Europäischen Wirtschaftsraum zuzurechnen ist; hierzu zählt auch 
das freiberufliche Vermögen;

 ● Anteile an Kapitalgesellschaften im inland, innerhalb der Euro-
päischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums bei einer Mindestbeteiligung des Erblassers oder Schen-
kers von mehr als 25 Prozent. Allerdings können für die Ermittlung 
der Mindestbeteiligung die Anteile des Erblassers oder Schenkers 
mit den Anteilen anderer Gesellschafter zusammengerechnet wer-
den. Voraussetzung hierfür ist, dass der Erblasser oder Schenker 
sowie die anderen Gesellschafter untereinander verpflichtet sind, 
über ihre Anteile nur einheitlich zu verfügen oder diese nur inner-
halb dieses – geschlossenen – Personenkreises zu übertragen. 
zudem setzt die zusammenrechnung voraus, dass diese Gesell-
schaftergruppe ihre Stimmrechte gegenüber nichtgebundenen 
Gesellschaftern nur einheitlich ausüben darf (sog. 
Poolvereinbarungen).

4.3.1 Grundmodell: Verschonungsabschlag von 85 Prozent

Für das begünstigungsfähige Betriebsvermögen wird grundsätzlich 
ein Verschonungsabschlag von 85 Prozent gewährt. Das bedeutet, 
dass lediglich 15 Prozent des Betriebsvermögens mit Erbschaftsteuer 
belastet werden (sog. Sockelbesteuerung).

BEISPIEL: der Vater überträgt im Wege der vorweggenommenen erbfolge sein 
gewerbliches einzelunternehmen auf seinen Sohn. der Verkehrswert (ertragswert) 
des betriebs beträgt 5 millionen euro.  
 
Wert des betriebs  5 000 000 €  
Verschonungsabschlag von 85 %  4 250 000 €  
steuerpflichtiges Betriebsvermögen  750 000 €  
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persönlicher freibetrag  – 400 000 €  
steuerpflichtiger Erwerb  350 000 €  
Erbschaftsteuer 15 %   52.500 € 

Ein weitergehender Verschonungsabschlag ist für das sog. Options-
modell möglich (siehe 4.3.4).

4.3.2 Kleinunternehmerregelung: Gleitender Abzugsbetrag

Um kleinere Betriebe von vornherein von der Erbschaftsteuer zu 
befreien, sieht das Gesetz zusätzlich zum Verschonungsabschlag 
einen erwerberbezogenen „gleitenden“ Abzugsbetrag von 150 000 € 
vor, der bei wertvollerem Betriebsvermögen abgeschmolzen wird. 
Konkret vermindert sich dieser Abzugsbetrag um die Hälfte des 
Betrags, um den das begünstigte Betriebsvermögen den Betrag von 
150 000 € übersteigt. Damit ergibt sich ab einem steuerpflichtigen Teil 
des Betriebsvermögens von 450 000 € kein Abzugsbetrag mehr.

zu beachten ist, dass sich der Abzugsbetrag von 150 000 € nicht auf 
das Bruttobetriebsvermögen, sondern auf den steuerpflichtigen Teil 
des Betriebsvermögens von 15 Prozent bezieht. Dies führt dazu, dass 
das begünstigte Betriebsvermögen bis zu einem Grenzbetrag von 
1 Million Euro ganz von der Erbschaftsteuer freigestellt wird und erst 
ab einem Bruttobetriebsvermögen von 3 Millionen Euro der Abzugs-
betrag nicht mehr gewährt wird. 

Der Abzugsbetrag kann nur ein Mal innerhalb von zehn Jahren berück-
sichtigt werden. Da der Abzugsbetrag erwerberbezogen gewährt 
wird, steht er jedem Erben oder Beschenkten zu, der begünstigtes 
Betriebsvermögen erhält.

BEISPIEL: das übertragene begünstigte betriebsvermögen hat einen Wert von 
2,4 millionen euro. nach abzug des Verschonungsabschlags von 85 prozent beläuft 
sich der steuerpflichtige Teil des Betriebsvermögens auf 360 000 € (= 15 Prozent 
von 2,4 millionen euro).  
Das steuerpflichtige Betriebsvermögen (= 360 000 €) übersteigt den Betrag von 
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150 000 € um 210 000 €. der abzugsbetrag von 150 000 € vermindert sich daher um 
105 000 € (= die hälfte von 210 000 €) auf 45 000 €. das betriebsvermögen unter-
liegt damit in höhe von 315 000 € der erbschaftsteuer.

4.3.3 Verschonungsvoraussetzungen

4.3.3.1 erhalt der Lohnsumme

Voraussetzung für den Verschonungsabschlag von 85 Prozent ist, 
dass die Lohnsumme des Betriebs innerhalb von fünf Jahren nach 
dem Erwerb insgesamt 400 Prozent der Ausgangslohnsumme nicht 
unterschreitet (Mindestlohnsumme). Unterschreitet die Lohnsumme 
im Fünfjahreszeitraum 400 Prozent der Ausgangslohnsumme, so 
kommt es im Umfang des Unterschreitens zur Versagung des 85-pro-
zentigen Verschonungsabschlags.

Ausgangslohnsumme ist die durchschnittliche Lohnsumme der letz-
ten fünf Wirtschaftsjahre vor dem Besteuerungszeitpunkt. Bei Unter-
nehmensgruppen im inland beziehungsweise EU/EWR-Raum zählen 
auch die von den Untergesellschaften gezahlten Löhne hinzu, voraus-
gesetzt, die Beteiligung beträgt unmittelbar oder mittelbar mehr als 
25 Prozent. Die Lohnsummengrenze ist nicht zu beachten, wenn die 
Ausgangslohnsumme 0 € beträgt (Ein-Mann-Betrieb) oder der Betrieb 
nicht mehr als zwanzig Arbeitnehmer hat (Kleinbetrieb).

Da die Lohnsumme erst am Ende des Fünfjahreszeitraums 400 Pro-
zent der Ausgangslohnsumme betragen muss, ist sichergestellt, dass 
der Unternehmer auf Auftragseinbrüche auch mit einem vorüberge-
henden Personalabbau reagieren kann, ohne den ursprünglichen Ver-
schonungsabschlag zu verlieren. 

BEISPIEL: der gewerbetreibende überträgt im Wege der vorweggenommenen erb-
folge sein gewerbliches einzelunternehmen auf seine tochter. der betrieb hat einen 
Verkehrswert von 4 millionen euro. die tochter erhält die 85-prozentige freistellung 
des betriebsvermögens von der erbschaftsteuer. nach ablauf der fünfjahresfrist 
wird festgestellt, dass die in diesem zeitraum gezahlten Löhne nur 360 prozent der 
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ausgangslohnsumme betragen haben.  
die mindestlohnsumme von 400 prozent wurde damit um 40 prozentpunkte unter-
schritten. dies entspricht 10 prozent der mindestlohnsumme. um diese 10 prozent 
reduziert sich der ursprüngliche Verschonungsabschlag von 85 auf 76,5 prozent.  
 

ursprüngliche
erbschaft-

steuer

korrigierte
erbschaftsteuer

Wert des betriebs 4 000 000 € 4 000 000 €

Verschonungsabschlag 85 % 3 400 000 €

korrigierter Verschonungsabschlag 
76,5 % von 4 000 000 € 3 060 000 €

steuerpflichtiges Betriebsvermögen 600 000 € 940 000 €

persönlicher freibetrag 400 000 € 400 000 €

steuerpflichtiger Erwerb 200 000 € 540 000 €

Erbschaftsteuer zunächst 11 % 22 000 €

korrigierte Erbschaftsteuer 15 % 81 000 €

erbschaftsteuernachzahlung 59 000 €
 

4.3.3.2 Keine Veräußerung oder Aufgabe in der behaltensfrist

Sowohl für den Verschonungsabschlag von 85 Prozent als auch für 
den gleitenden Abzugsbetrag von 150 000 € ist Voraussetzung, dass 
innerhalb einer Behaltensfrist von fünf Jahren nach dem Besteuerungs-
zeitpunkt weder der Betrieb, noch ein Teilbetrieb, noch eine wesentli-
che Betriebsgrundlage veräußert werden. Dabei stehen die Aufgabe 
eines Betriebs oder Teilbetriebs und die Entnahme einer wesentlichen 
Betriebsgrundlage der Veräußerung gleich. Aus welchem Grund die 
Veräußerung oder Aufgabe erfolgt, ist nicht von Belang. So kann es 
zu einer rückwirkenden Versagung der erbschaftsteuerlichen Begüns-
tigungen für Betriebsvermögen auch im Fall der insolvenz kommen.
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Bei begünstigten Anteilen an Kapitalgesellschaften sind auch die Auf-
lösung der Gesellschaft oder Fälle der effektiven Herabsetzung des 
Nennkapitals schädlich.

Bei Veräußerung oder Aufgabe des Betriebs kommt es zu einer zeit-
anteiligen rückwirkenden Versagung des in Anspruch genommenen 
Verschonungsabschlags. Für jedes volle Jahr der Betriebsfortführung 
bleibt der Verschonungsabschlag von 85 Prozent zu einem Fünftel 
erhalten.

BEISPIEL: die unternehmerin überträgt ihren einzelbetrieb unentgeltlich auf ihren 
Sohn. der unternehmenswert beträgt 2 millionen euro. der Sohn erhält die 85-pro-
zentige Verschonung. er veräußert den betrieb im vierten Jahr nach Übernahme. da 
er den betrieb über drei Jahre fortgeführt hat, bleibt der Verschonungsabschlag in 
höhe von drei fünftel erhalten.  
 

Ursprüngliche ErbSt
betriebsvermögenswert 2 000 000 €
Verschonungsabschlag von 85 % 1 700 000 €
Saldo 300 000 €
Abzugsbetrag (150 000 € − 75 000 €) 75 000 €
steuerpflichtiges Betriebsvermögen 225 000 €
persönlicher freibetrag 400 000 €
steuerpflichtiger Erwerb 0 €
Steuer in klasse i 0 €

Korrigierte ErbSt nach Verkauf
betriebsvermögenswert 2 000 000 €
Verschonungsabschlag
(3⁄5 von ursprünglich 1,7 millionen €)

1 020 000 €

Saldo 980 000 €
abzugsbetrag von 75 000 € entfällt rückwirkend 0 €
steuerpflichtiges Betriebsvermögen 980 000 €
persönlicher freibetrag 400 000 €
steuerpflichtiger Erwerb 580 000 €
Steuer in Klasse I 15 % 87 000 €
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4.3.3.3 Keine Überentnahme in der behaltensfrist 

Neben dem Veräußerungsverbot kommt es auch dann zu einer Kor-
rektur der Erbschaftsteuer, wenn der Erwerber des Betriebs bis zum 
Ende des letzten in die Behaltensfrist von fünf Jahren fallenden Wirt-
schaftsjahres sog. Überentnahmen tätigt. 

Die Korrektur ist insoweit vorzunehmen, als die Entnahmen im jewei-
ligen Behaltenszeitraum die Einlagen und den Gewinn in diesem 
zeitraum um mehr als 150 000 € übersteigen. in diesem Fall ist näm-
lich davon auszugehen, dass mit den Entnahmen auch auf geerbte 
Substanz zugegriffen wird. Die Korrektur erfolgt hier auf der Basis 
der Überentnahme. Verluste bleiben unberücksichtigt, das heißt sie 
mindern das Entnahmevolumen nicht. Stichtag für die Prüfung ist das 
Ende der Behaltensfrist.

BEISPIEL: nach dem tod der mutter im Januar 2010 geht deren einzel-
unternehmen auf den Sohn über. der Wert des betriebsvermögens beläuft 
sich auf 4 millionen euro. das übrige Vermögen der mutter erhalten andere 
erben. der Sohn nimmt die Steuerbefreiung von 85 prozent in anspruch.  
 

ursprüngliche 
erbschaftsteuer

Wert des betriebs 4 000 000 €
Verschonungsabschlag 85 % 3 400 000 €
steuerpflichtiges Betriebsvermögen 600 000 €
persönlicher freibetrag 400 000 €
steuerpflichtiger Erwerb 200 000 €
Erbschaftsteuer 11 % 22 000 €

am ende des fünfjahreszeitraums wird festgestellt, dass die entnahmen um 
950 000 € höher waren als die in diesem zeitraum erzielten gewinne und einlagen. 
Sie sind damit in höhe von 800 000 € (= 950 000 € − 150 000 €) der erbschaftsteuer 
zu unterwerfen. Weiterhin muss in diesem fall auch das begünstigte betriebsver-
mögen korrigiert werden, da die Überentnahmeregelung von der Überlegung aus-
geht, dass im umfang der Überentnahme auf die geerbte Substanz zugegriffen 
wird. ausgehend von dieser grundidee muss die Überentnahme von 800 000 € 
so behandelt werden, als sei in diesem umfang von anfang an kein begünstig-
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tes betriebsvermögen erworben worden. dann ergäbe sich folgende korrektur:  
 

korrigierte 
erbschaftsteuer

Wert des betriebs 4 000 000 €
Überentnahme 800 000 €
korrigiertes begünstigtes betriebsvermögen 3 200 000 €
Verschonungsabschlag 85 % 2 720 000 €
steuerpflichtiges Betriebsvermögen 480 000 €
erwerb insgesamt (480 000 € + 800 000 €) 1 280 000 €
persönlicher freibetrag 400 000 €
steuerpflichtiger Erwerb 880 000 €
Erbschaftsteuer 19 % 167 200 €
bereits bezahlte erbschaftsteuer 22 000 €
nachzuzahlende erbschaftsteuer 145 200 €

 

4.3.3.4 reinvestitionsklausel

in den Fällen der Veräußerung von begünstigtem land- und forstwirt-
schaftlichem Vermögen, begünstigtem Betriebsvermögen und von 
begünstigten Anteilen an Kapitalgesellschaften ist von der Nachver-
steuerung abzusehen, wenn der Veräußerungserlös innerhalb der 
begünstigten Vermögensart verbleibt. Dies wird angenommen, 
wenn der Erlös innerhalb von sechs Monaten in entsprechendes Ver-
mögen investiert wird, das nicht zum Verwaltungsvermögen (siehe 
dazu unter 4.3.6) gehört. zu den begünstigten investitionen gehören 
neben der Anschaffung von neuen Betrieben, Betriebsteilen oder 
Anlagegütern, die das veräußerte Vermögen im Hinblick auf den 
ursprünglichen oder einen neuen Betriebszweck ersetzen, auch bei-
spielsweise die Tilgung von betrieblichen Schulden oder die Erhöhung 
von Liquiditätsreserven.
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4.3.4 Optionsmodell: Verschonungsabschlag von 
100 Prozent

Unter strengeren Voraussetzungen als beim Grundmodell ist es 
möglich, dass der Betriebsvermögenserwerb für den Erben oder 
Beschenkten völlig steuerfrei bleiben kann: Die Behaltensfrist ver-
längert sich auf sieben Jahre und die am Ende der sieben Jahre zu 
beachtende Mindestlohnsumme erhöht sich auf 700 Prozent der Aus-
gangslohnsumme. Weiterhin darf das Verwaltungsvermögen (siehe 
unten) nicht mehr als 10 Prozent des Betriebsvermögens betragen. 
Zu beachten ist, dass das Wahlrecht bis zur Bestandskraft des Erb-
schaftsteuerbescheids ausgeübt werden kann und unwiderruflich ist.

4.3.5 tarifbegrenzung beim erwerb von 
unternehmensvermögen

Da es bei der Übertragung eines Unternehmens oftmals Fälle gibt, 
in denen die eigenen Kinder den Betrieb nicht übernehmen wollen 
oder können, kann der inhaber gezwungen sein, einen Nachfolger 
außerhalb der eigentlichen Kernfamilie zu suchen. Die damit einher-
gehende ungünstige Steuerklasse wird nach § 19a ErbStG durch eine 
Steuerermäßigung für den Erwerb von begünstigten Betriebsvermö-
gen durch natürliche Personen, die den Steuerklassen ii und iii unter-
liegen, vermieden. So vermindert sich die auf den steuerpflichtigen 
Teil des erworbenen Betriebsvermögens entfallende Erbschaftsteuer 
nach Steuerklasse ii oder iii um einen Entlastungsbetrag in Höhe des 
Unterschieds der Steuer nach den Steuerklassen ii oder iii zur Steuer 
nach Steuerklasse i. Letztlich wird damit das erworbene Betriebs-
vermögen der Steuerbelastung nach Steuerklasse i unterworfen. 
Der Unternehmenserbe wird hinsichtlich des erhaltenen Betriebs-
vermögens steuerlich so behandelt, als wäre er ein Abkömmling des 
Erblassers. 
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BEISPIEL: der einzelunternehmer überträgt sein unternehmen (groß- und einzel-
handel) auf seine großnichte. der gemeine Wert des betriebs wurde mit 6 millionen 
euro festgestellt. davon sind 85 prozent begünstigt, so dass 5,1 millionen euro 
steuerfrei bleiben (Verschonungsabschlag). der gleitende abzugsbetrag kommt 
nicht zum ansatz, da er auf 0 € abgeschmolzen ist (900 000 € übersteigen den 
abzugsbetrag um 750 000 €, davon 50 prozent sind 375 000 €, die den abzugsbe-
trag 150 000 € auf 0 € mindern).  
 

Steuerpflichtiges Betriebsvermögen: 900 000 €
bereicherung (Vermögensanfall):
abzüglich freibetrag (Steuerklasse iii):
steuerpflichtiger Erwerb

900 000 €
−   20 000 €

880 000 €
berechnung:
Steuer nach § 19 erbStg:
Erwerb 880 000 € × 30 % (Steuerkl. II) = 264 000 €
Steuer nach § 19 a erbStg:
Erwerb 880 000 € × 19 % (Steuerkl. I) = 167 200 €
unterschied: 96 800 €
der erwerb umfasst nur begünstigtes Vermögen. der ent-
lastungsbetrag bemisst sich nach dem unterschiedsbetrag 
von 96.800 €.
die erbschaftsteuer für den erwerb des einzelunterneh-
mens beträgt:
Steuerpflichtiger Erwerb
Steuer (§ 19 erbStg)
abzüglich entlastungsbetrag (§ 19 a erbStg)
festzusetzende erbschaftsteuer

880 000 €
264 000 €

−   96 800 €
167 200 €

 

Ein Verstoß gegen die oben dargestellten Behaltensregelungen führt 
für Erwerber der Steuerklassen ii oder iii neben dem Verlust des Ver-
schonungsabschlags allerdings auch noch zur Eingruppierung des 
ursprünglich begünstigten Vermögens in einen deutlich schlechteren 
Steuertarif.

4.3.6 Verwaltungsvermögen

Das Ertragsteuerrecht kennt weitreichende Möglichkeiten, Ver-
mögensgegenstände zu sog. „gewillkürten“ Betriebsvermögen zu 
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erklären. Mit einer derartigen zuordnungsentscheidung des Unter-
nehmers besteht die Möglichkeit, durch die Einlage von Privatvermö-
gen in ein Betriebsvermögen und die anschließende unentgeltliche 
Übertragung dieses Betriebes den Verschonungsabschlag auch auf 
das ursprüngliche Privatvermögen anzuwenden.

BEISPIEL: der unternehmer möchte seinem Sohn den von ihm aufgebauten 
gewerbebetrieb mit einem betriebsvermögen von 1 000 000 € schenken. daneben 
möchte er ihm noch ein im Privatbesitz befindliches Mietwohngrundstück mit einem 
Verkehrswert von 500 000 € übertragen. könnte der unternehmer das mietwohn-
grundstück zunächst in das betriebsvermögen überführen, bestünde die möglich-
keit, den Verschonungsabschlag von 85 prozent auch auf das grundstück anzu-
wenden, so dass bei dem gebäude lediglich ein Wert von 75 000 € zu besteuern 
wäre.

Um diese Gestaltungsmöglichkeit einzuschränken, wird Betriebsver-
mögen insgesamt nur dann begünstigt, wenn der Wert des Verwal-
tungsvermögens nicht mehr als 50 Prozent des Werts des gesamten 
Betriebsvermögens beträgt. Wählt der Erwerber den Verschonungs-
abschlag von 100 Prozent, darf der Wert des Verwaltungsvermögens 
10 Prozent des gesamten Betriebsvermögenswerts nicht übersteigen.

Ausgenommen aus der Begünstigung wird allerdings stets solches 
Verwaltungsvermögen, das im Besteuerungszeitpunkt weniger als 
zwei Jahre zum Betriebsvermögen gehört. Damit soll verhindert wer-
den, dass nicht begünstigtes Privatvermögen durch kurzfristige Ein-
lage in ein Betriebsvermögen der Begünstigung unterworfen werden 
kann.

Zum Verwaltungsvermögen gehören:
 ● Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zur Nutzung überlassener 

Grundbesitz;  
Ausdrücklich aus dem Verwaltungsvermögen ausgenommen 
(sog. rückausnahmen) sind zum einen die von einem gewerbli-
chen Besitzunternehmen im Rahmen einer Betriebsaufspaltung an 
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die Betriebsgesellschaft verpachteten Grundstücke. Dabei gelten 
die ertragsteuerlichen Abgrenzungsgrundsätze. Ausgenommen 
sind auch Grundstücke, die einer Mitunternehmerschaft zur eigen-
betrieblichen Nutzung überlassen werden und deshalb zum Son-
derbetriebsvermögen gehören. Unter Beachtung verschiedener 
Einschränkungen sind Grundstücke, die im Rahmen einer Betriebs-
verpachtung im Ganzen verpachtet sind, ebenfalls ausgenommen. 
Eine weitere Ausnahme gilt für die Grundstücksverpachtung inner-
halb eines Konzerns. Eine weitere Ausnahmeregelung enthält das 
Erbschaftsteuergesetz auch für Wohnungsunternehmen. Die von 
diesen überlassenen Grundstücke gehören dann nicht zum Ver-
waltungsvermögen, wenn der Hauptzweck des Betriebs in der Ver-
mietung von Wohnungen besteht, dessen Erfüllung einen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb erfordert. Schließlich sind auch 
Grundstücke aus dem Verwaltungsvermögen ausgenommen, die 
an Dritte zur land- und forstwirtschaftlichen Nutzung überlassen 
werden.

 ● Anteile an Kapitalgesellschaften bis zu einer Beteiligungsquote 
von 25 Prozent mit zusammenrechnungsmöglichkeit bei Verfü-
gungsbeschränkung und Stimmrechtsbindung;

 ● Beteiligungen an überwiegend vermögensverwaltenden Perso-
nen- oder Kapitalgesellschaften (deren Verwaltungsvermögen 
mehr als 50 Prozent beträgt);

BEISPIEL: Vererbt wird eine beteiligung an der kg von 20 prozent. diese hält einen 
100-prozent-anteil an der gmbh. das Verwaltungsvermögen der gmbh beträgt 
60 prozent. der gmbh-anteil ist somit bei der kg insgesamt schädliches Verwal-
tungsvermögen. Würde der Wert des gmbh-anteils zum beispiel 55 prozent des 
gesamten unternehmenswerts der kg betragen, wäre der erbfall somit nicht steuer-
begünstigt.

 ● Wertpapiere sowie vergleichbare Forderungen;  
Hierzu zählen aber weder Kundenforderungen, Tages- oder Fest-
geldkonten noch der Kassenbestand;
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 ● Kunstgegenstände, Bibliotheken, Archive, Münzen, Edelmetalle 
und Edelsteine, sofern sie nicht – wie etwa bei einem Schmuck-
händler – zum Umlaufvermögen gehören.

Der Anteil des Verwaltungsvermögens bestimmt sich nach dem Ver-
hältnis der Summe der gemeinen Werte der einzelnen Wirtschafts-
güter des Verwaltungsvermögens zum gemeinen Wert des Betriebs. 
Dabei vermindern betriebliche Schulden zwar den Wert des Betriebs-
vermögens, nicht hingegen den für den Vergleich maßgebenden Wert 
des Verwaltungsvermögens. Dies ist insbesondere dann von Bedeu-
tung, wenn – wie beispielsweise bei einem Anschaffungsdarlehen 
– zwischen den Schulden und einzelnen Wirtschaftsgütern des Ver-
waltungsvermögens ein unmittelbarer Finanzierungszusammenhang 
besteht.

BEISPIEL: das betriebsvermögen hat einen gesamtwert von 1 000 000 €. zum 
betriebsvermögen gehört auch ein zu Wohnzwecken vermietetes grundstück mit 
einem Verkehrswert von 600 000 €. der erwerb des grundstücks wurde mit einem 
Darlehen finanziert, das noch einen Schuldenstand von 200 000 € aufweist.  
es kommt kein Verschonungsabschlag zum ansatz, da der Wert des grundstücks 
mehr als 500 000 € (= 50 prozent von 1 000 000 €) beträgt.

Wird die 50 Prozent-Grenze beziehungsweise die 10 Prozent-
Grenze nicht überschritten, unterliegt auch das Verwaltungsver-
mögen – zusammen mit dem übrigen begünstigten Betriebsvermö-
gen – dem Verschonungsabschlag von 85 Prozent beziehungsweise 
100 Prozent.

4.3.7 schuldenbegrenzung bei betriebsvermögen

Sofern Schulden und Lasten übertragen werden, die mit begünstigtem 
Betriebsvermögen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen und 
nicht bereits bei der Bewertung des Betriebsvermögens berücksichtigt 
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worden sind, ist ein Abzug nur im Verhältnis des steuerpflichtigen Teils 
des Betriebsvermögens zum gesamten Betriebsvermögen möglich.

BEISPIEL: Schenkung eines einzelunternehmens (gemeiner Wert 10 millionen 
euro) an den Sohn, der dafür eine ausgleichszahlung in höhe von 5 millionen euro 
an seine Schwester zu leisten hat:  
 

Berechnung 
Schuldenbegrenzung

begünstigtes betriebsvermögen 10 000 000 €
Verschonungsabschlag 85 % 8 500 000 €
steuerpflichtiger Erwerb 1 500 000 €
ausgleichszahlung an die Schwester 5 000 000 €
gekürzt um den steuerfreien Teil 85 % 4 250 000 €
verbleibender Schuldenabzug (= 15 %) 750 000 €
Wert der Schenkung 750 000 €

 

Bei teilweisem oder ganzem Wegfall der Verschonungsregelungen 
erhöht sich der zunächst begrenzte Schuldenabzug entsprechend.

4.4 Wie werden fremd vermietete Wohnimmobilien 
von der steuer verschont? 

§§ 13c, § 28 Abs. 3 ErbStG  

zu Wohnzwecken vermietete Wohnungen, die nicht zum begünstigten 
Betriebsvermögen oder begünstigten Vermögen eines Betriebes der 
Land- und Forstwirtschaft gehören, werden nur mit 90 Prozent ihres 
gemeinen Wertes angesetzt. Das vermietete Grundstück muss im 
inland, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder im Euro-
päischen Wirtschaftsraum belegen sein. 

zudem kann die auf vermietete Wohnungen entfallende Erbschaft-
steuer auf Antrag des Steuerpflichtigen bis zu zehn Jahre zinslos 
gestundet werden, soweit die Steuer nur durch Veräußerung der 



4

ermittLung der Steuer

74 SteuertippS zur erbSchaft- und SchenkungSteuer

Wohnimmobilien bezahlt werden kann. Dies gilt auch, wenn die 
Wohnimmobilie nach dem Erbfall zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
wird (vergleiche dazu 4.11).

BEISPIEL: der neffe erhält von seinem Onkel (Steuerklasse ii) ein zu Wohnzwe-
cken vermietetes mehrfamilienhaus mit einem Verkehrswert von 600 000 €. die 
mieteinnahmen betragen 50 000 € im Jahr. der neffe verfügt über kein weiteres nen-
nenswertes Vermögen zur bezahlung der erbschaftsteuer. auf den Verkehrswert 
des mehrfamilienhauses erfolgt ein Verschonungsabschlag von 10 prozent, so dass 
für die berechnung der erbschaftsteuer ein Wert von 540 000 € anzusetzen ist. nach 
abzug des persönlichen freibetrages von 20 000 € ergibt sich bei einem Steuersatz 
von 30 prozent eine erbschaftsteuer von 156 000 €. diese Steuer kann auf antrag 
bis zu zehn Jahre gestundet werden. dadurch ergibt sich die möglichkeit, aus den 
jährlichen mieteinnahmen die erbschaftsteuer zu bezahlen. 

4.5 Wie werden nachlassverbindlichkeiten und 
schulden berücksichtigt?

§ 10 ErbStG

Da die Erben als Gesamtrechtsnachfolger verpflichtet sind, auch die 
Schulden und Verbindlichkeiten des Erblassers zu übernehmen, kön-
nen diese abgezogen werden und mindern dadurch den erbschaft-
steuerpflichtigen Erwerb. Neben den übernommenen Schulden zäh-
len hierzu insbesondere die Verbindlichkeiten aus Vermächtnissen 
und Auflagen sowie geltend gemachten Pflichtteilsansprüchen. 
Aber auch die von den Erben getragenen Kosten der Bestattung des 
Erblassers nebst angemessenem Grabmal und Kosten für die übliche 
Grabpflege können in Höhe von 10 300 € ohne weiteren Nachweis 
abgezogen werden. Soweit die Kosten diesen Pauschbetrag überstei-
gen, sind entsprechende Belege vorzulegen.

Auch bei einer Schenkung können die vom Beschenkten übernom-
menen Schulden abgezogen werden. in diesen Fällen liegt eine 
sog. gemischte Schenkung vor. Der typische Fall ist die Schenkung 
einer immobilie, die noch mit Schulden belastet ist. Der Beschenkte 
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verpflichtet sich gegenüber der finanzierenden Bank, die Schulden 
zu bezahlen. in Einzelfällen kann es bei einer solchen gemischten 
Schenkung Abgrenzungsprobleme zu einem (günstigen) Kauf geben.

Die Steuerberechnung erfolgt nach einem Vomhundertsatz von dem 
Wert des steuerpflichtigen Erwerbs. Der Steuersatz bestimmt sich 
dabei zum einen nach der Höhe des Werts des steuerpflichtigen 
Erwerbs und zum anderen nach dem Verwandtschaftsgrad zum Erb-
lasser bzw. Schenker.

4.6 Welche steuerklasse wird dem erben/
beschenkten zugeordnet?

§ 15 ErbStG  

Je näher der Erwerber mit dem Erblasser oder Schenker verwandt ist, 
desto niedriger ist die Erbschaft- oder Schenkungsteuer. Für die Höhe 
der Steuer ist es ganz entscheidend, zu welcher der drei Steuerklas-
sen der Erwerber gehört. Die folgenden drei Steuerklassen werden 
unterschieden:

 ● Steuerklasse I
• der Ehegatte und der eingetragene Lebenspartner,
• die Kinder und Stiefkinder,
• die Enkel und Urenkel,
• die Eltern und Großeltern bei erbfällen.

 ● Steuerklasse II
• die Eltern und Großeltern, wenn sie nicht zur Steuerklasse i 

gehören (also in schenkungsfällen),
• die Geschwister,
• die Kinder von Geschwistern (Nichten und Neffen),
• die Stiefeltern,
• die Schwiegerkinder,
• die Schwiegereltern,
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• der geschiedene Ehegatte und der Lebenspartner einer aufge-
hobenen Lebenspartnerschaft.

 ● Steuerklasse III
• alle übrigen Erwerber.

4.7 Welche Freibeträge stehen dem erwerber zu? 
§ 16 ErbStG  

Jedem Erwerber steht ein persönlicher Freibetrag zu, dessen Höhe 
sich nach der jeweiligen Steuerklasse richtet. Er wird vom Wert des 
steuerpflichtigen Erwerbs abgezogen.

Der persönliche Freibetrag beträgt bei unbeschränkter Steuerpflicht
 ● 500 000 € für den Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner,
 ● je 400 000 € für die Kinder (und Enkel, wenn die Kinder verstorben 

sind),
 ● je 200 000 € für Enkel,
 ● je 100 000 € für die übrigen Personen der Steuerklasse i,
 ● je 20 000 € für die Personen der Steuerklasse ii,
 ● je 20 000 € für die Personen der Steuerklasse iii.

4.8 Wem steht der besondere Versorgungsfreibetrag 
zu? 

§ 17 ErbStG  

Bei Erbfällen (nicht bei einer Schenkung) gibt es neben den oben 
genannten Freibeträgen für den überlebenden Ehegatten bzw. 
Lebenspartner und für Kinder unter 27 Jahren einen besonderen Ver-
sorgungsfreibetrag. Er beträgt für den überlebenden Ehegatten bzw. 
Lebenspartner 256 000 €. Dieser Betrag wird aber um den kapitalisier-
ten Wert von Versorgungsbezügen gekürzt, die nicht der Erbschaft-
steuer unterliegen. 
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Hintergrund für den besonderen Versorgungsfreibetrag ist die 
Ungleichbehandlung zwischen gesetzlich begründeten Versorgungs-
renten, die erbschaftsteuerfrei bezogen werden können, und vertrag-
lich begründeten Versorgungsrenten (z. B. Rente aus einer Geschäfts-
veräußerung, Lebensversicherung) oder anderem Vermögen mit dem 
ziel der Altersversorgung (z. B. immobilien), die unter die Besteuerung 
fallen. Um hier einen annähernd gerechten Ausgleich zu schaffen, ist 
der besondere Versorgungsfreibetrag um den Kapitalwert der „nicht 
der Erbschaftsteuer unterliegenden Versorgungsbezüge“ zu kürzen. 
Solche Bezüge sind z. B. Hinterbliebenenrenten aus der gesetzlichen 
Sozialversicherung (auch bei freiwilliger Weiter- und Höherversiche-
rung), Hinterbliebenenbezüge nach den Beamtengesetzen und Ver-
sorgungsbezüge, die den Hinterbliebenen von Angehörigen der freien 
Berufe aus einer berufsständischen Pflichtversicherung zustehen.
Diese Bezüge sind anhand der vom Statistischen Bundesamt heraus-
gegebenen amtlichen Sterbetafeln, aus denen die durchschnittliche 
Lebenserwartung und die daraus resultierende Dauer eines lebens-
länglichen Bezugsrechts abgeleitet werden kann, zu kapitalisieren.

Kapitalwert einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung im Jahresbe-
trag von einem Euro für Bewertungsstichtage ab 1. Januar 2011
der kapitalwert ist nach der am 4. november 2010 veröffentlichten Sterbe-
tafel 2007/2009 des Statistischen bundesamtes unter berücksichtigung von 
zwischenzinsen und zinseszinsen mit 5,5 prozent errechnet worden. der 
kapitalwert der tabelle ist der mittelwert zwischen dem kapitalwert für jährlich 
vorschüssige und jährlich nachschüssige zahlungsweise. [auszug]

männer frauen
Vollendetes 
Lebensalter

durchschnittliche 
Lebenserwartung

kapital-
wert

durchschnittliche 
Lebenserwartung

kapital-
wert

55 25,10 13,809 29,25 14,780
56 24,28 13,590 28,35 14,587
57 23,45 13,359 27,46 14,387
58 22,64 13,123 26,57 14,178
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männer frauen
Vollendetes 
Lebensalter

durchschnittliche 
Lebenserwartung

kapital-
wert

durchschnittliche 
Lebenserwartung

kapital-
wert

59 21,84 12,880 25,69 13,960
60 21,04 12,626 24,81 13,733
61 20,26 12,368 23,94 13,497
62 19,49 12,102 23,08 13,252
63 18,72 11,825 22,22 12,997
64 17,97 11,544 21,37 12,732
65 17,22 11,251 20,52 12,455
66 16,49 10,955 19,67 12,165
67 15,76 10,647 18,83 11,865
68 15,04 10,332 18,00 11,555
69 14,33 10,008 17,17 11,232
70 13,63 9,677 16,36 10,901

BEISPIEL: die 66-jährige Witwe bezieht eine hinterbliebenenrente aus der gesetz-
lichen Sozialversicherung von monatlich 800 € brutto.  
der kapitalwert berechnet sich wie folgt:  
Jahreswert 800 € x 12 = 9 600 € multipliziert mit dem Vervielfältiger 12,165 ergibt 
einen kapitalwert von 116 784 €.

im Beispielsfall ist der ermittelte Kapitalwert von 116 784 € vom Ver-
sorgungsfreibetrag von 256 000 € abzuziehen. Der verbleibende Ver-
sorgungsfreibetrag in Höhe von 139 216 € wird neben dem persönli-
chen Freibetrag von 500 000 € in Abzug gebracht. 
Auch Kindern wird ein Versorgungsfreibetrag gewährt; er ist nach 
deren Alter gestaffelt und beträgt

 ● 52 000 € bei einem Alter bis zu 5 Jahren,
 ● 41 000 € bei einem Alter über 5 bis zu 10 Jahren,
 ● 30 700 € bei einem Alter über 10 bis zu 15 Jahren,
 ● 20 500 € bei einem Alter über 15 bis zu 20 Jahren,
 ● 10 300 € bei einem Alter über 20 bis zu 27 Jahren.
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Der Versorgungsfreibetrag für Kinder wird – wie der für den überleben-
den Ehegatten bzw. Lebenspartner – um den kapitalisierten Wert von 
Versorgungsbezügen gekürzt, die nicht der Erbschaftsteuer unterlie-
gen (z. B. Waisenrenten aus der gesetzlichen Rentenversicherung).

4.9 Wie wird die erbschaft- und schenkungsteuer 
ermittelt?

§ 19 ErbStG  

Die Steuersätze bilden einen Stufentarif. Der Steuersatz der erreich-
ten Wertstufe gilt für den gesamten steuerlichen Erwerb.

Wert des steuer-
pflichtigen Erwerbs 
bis einschließlich 

Steuer-
klasse i

Steuer-
klasse ii

ab 1.1.2010

Steuer-
klasse iii

75 000 € 7 15 30
300 000 € 11 20 30
600 000 € 15 25 30

6 000 000 € 19 30 30
13 000 000 € 23 35 50
26 000 000 € 27 40 50

über 26 000 000 € 30 43 50

4.10 Kann der stufentarif abgemildert werden? 
härteausgleich

§ 19 Abs. 3 ErbStG  

Ein sog. Härteausgleich verhindert das sprunghafte Ansteigen der 
Steuer, wenn eine Wertstufe nur geringfügig überschritten wird. Die 
Höchststeuer auf den die Wertgrenze übersteigenden Betrag darf bei 
einem Steuersatz bis zu 30 Prozent die Hälfte und bei einem Steuer-
satz über 30 Prozent drei Viertel dieses Betrages nicht übersteigen. 
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BEISPIEL: Der steuerpflichtige Erwerb von Frau Maier beträgt 80 000 €, sie gehört 
zur Steuerklasse i.  
 
berechnung der erbschaftsteuer:  
Steuer ohne Härteausgleich: 80 000 € × 11 %  8 800 €  
nach § 19 abs. 3 erbStg jedoch höchstens:  
Steuer für vorhergehende Wertstufe  
75 000 € × 7 % 5 250 €  
die differenz des erwerbs zur letzten   
tabellenstufe beträgt 5 000 €,  
davon Steuer 50 % + 2 500 €  
erbschaftsteuer insgesamt (5 250 € + 2 500 €) 7 750 € 7 750 €  
Steuerersparnis durch härteausgleich  1 050 €  
 
der härteausgleich verringert hier die Steuer um 1 050 €. er wird vom finanzamt 
automatisch berücksichtigt.

4.11 Kann die steuer gestundet werden?
§ 28 ErbStG  

Beim Erwerb von Betriebsvermögen oder land- und forstwirtschaftli-
chem Vermögen ist dem Erwerber die darauf entfallende Steuer auf 
Antrag bis zu zehn Jahren insoweit zu stunden, als dies zur Erhaltung 
des Betriebs notwendig ist.

Gehört zum Erwerb ein Grundstück oder Grundstücksteil im inland 
bzw. in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes, das zu Wohnzwecken vermietet ist, 
wird die darauf entfallende Steuer auf Antrag bis zu zehn Jahren 
gestundet, wenn sie nur durch Veräußerung des Objekts beglichen 
werden könnte. Das Gleiche gilt für den Erwerb eines zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Ein- oder zweifamilienhauses oder einer 
entsprechend genutzten Eigentumswohnung im inland oder in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des Europäischen Wirt-
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schaftsraumes. Gibt der Erwerber die Selbstnutzung innerhalb der 
zehnjahresfrist auf, endet die Stundung in der Regel. 

Bei einem Erwerb von Todes wegen erfolgt die Stundung zinslos.

Eine Stundung kommt nicht in Betracht, wenn der Erwerber die auf 
das begünstigte Vermögen entfallende Erbschaftsteuer entweder aus 
weiterem erworbenem Vermögen oder aus eigenem Vermögen auf-
bringen kann. Dazu muss er auch die Möglichkeit der Kreditaufnahme 
ausschöpfen.
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5. eInzeLFrAGen

5.1 Welche besonderheiten gelten bei ehegatten 
bzw. Lebenspartnern?

5.1.1 zugewinnausgleich

§ 5 ErbStG  

Die meisten Ehegatten bzw. Lebenspartner leben im gesetzlichen 
Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Dies bedeutet zivilrechtlich:

 ● Die Vermögen der Eheleute/Lebenspartner bleiben während der 
Ehe/Lebenspartnerschaft getrennt.

 ● Der Zugewinn zum Vermögen eines Ehegatten bzw. Lebenspart-
ners (z. B. Ersparnisse aus Arbeitseinkommen) fällt nur einem 
Ehegatten bzw. Lebenspartner und nicht beiden Eheleuten/
Lebenspartnern gemeinschaftlich zu.

 ● Ein ungleicher zugewinn während der Ehe/Lebenspartnerschaft 
wird ausgeglichen, wenn die Zugewinngemeinschaft endet (z. B. 
durch Tod oder Scheidung).

Dagegen geht das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht davon aus, 
dass der während der Ehe/Lebenspartnerschaft erwirtschaftete Ver-
mögenszugewinn beiden Ehegatten bzw. Lebenspartnern gemein-
sam gehört. Der Ausgleichsempfänger übernimmt demzufolge nur, 
was ihm sowieso zusteht.

Im scheidungsfall bleibt der gezahlte Zugewinnausgleich (auf den 
sich die Ehepartner/Lebenspartner geeinigt haben oder der vom 
Gericht festgelegt wurde) in voller Höhe schenkungsteuerfrei.

Im todesfall eines Ehepartners/Lebenspartners ist die Rechts-
lage komplizierter. Auch hier ist der zugewinn grundsätzlich 
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erbschaftsteuerfrei, aber er wird anders errechnet als im Bürgerlichen 
Gesetzbuch (BGB). Das erbrecht gewährt dem überlebenden Ehe-
gatten zum Ausgleich des zugewinns im Normalfall eine pauschale 
Erhöhung seines Erbteils um ein Viertel gegenüber den übrigen 
Erben. Das steuerrecht folgt dieser pauschalen Abgeltung des zuge-
winns nicht. Es fordert vielmehr die detaillierte Ermittlung einer sog. 
„fiktiven Ausgleichsforderung“, so als ob nicht der Tod, sondern eine 
Scheidung die zugewinngemeinschaft beendet hätte. Diese fiktive 
Ausgleichsforderung ist der zugewinnausgleichsfreibetrag.

BEISPIEL: max und frieda leben im güterstand der zugewinngemeinschaft. max 
stirbt und hinterlässt neben frieda die gemeinsamen kinder kurt und karl.  
die Werte (Verkehrswerte und gleichzeitig Steuerwerte) betragen:  
 

max frieda

endvermögen im 
todeszeitpunkt 1 800 000 € 1 660 000 €

abzüglich anfangsvermögen 
bei eheschließung 1 100 000 € 1 060 000 €

zugewinn 700 000 € 600 000 €
   
Bürgerlich-rechtliches Ergebnis: frieda erbt nach § 1371 abs. 1 bgb ein Viertel 
des endvermögens zum ausgleich des zugewinns (= 450 000 €) und nach § 1931 
abs. 1 bgb ein Viertel (= 450 000 €), zusammen also die hälfte (= 900 000 €).  
Erbschaftsteuerrechtliches Ergebnis: nach erbschaftsteuerrecht bleibt anstelle 
des pauschalen einviertelwertes somit letztlich jeweils der betrag steuerfrei, den der 
überlebende ehegatte bei güterrechtlicher abwicklung der zugewinngemeinschaft 
als (fiktive) Ausgleichsforderung geltend machen könnte. Die „fiktive Ausgleichsfor-
derung“ errechnet sich durch gegenüberstellung des anfangs- und des endvermö-
gens der eheleute.   
Frieda hat also beim Tod des Ehemanns eine fiktive Ausgleichsforderung und damit 
auch einen Zugewinnausgleichsfreibetrag von 50 000 € (700 000 − 600 000 € 
= 100 000 € × ½).  
im ergebnis bleiben von den nach zivilrecht geerbten 900 000 € bei frieda – abge-
sehen von den persönlichen freibeträgen – nur 50 000 € steuerfrei (§ 3 abs. 1 nr. 1 
erbStg).
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in der Praxis treten häufig Probleme auf, weil die Trennung der Ver-
mögen Schwierigkeiten bereitet oder das Anfangsvermögen kaum 
rekonstruierbar ist. Sollten Belege oder andere Erkenntnisquellen 
nicht mehr vorhanden sein, genügt eine sorgfältige Schätzung der zum 
Anfangs- und Endvermögen gehörenden Vermögensgegenstände. 

5.1.2 Gemeinsame Konten

Bei gemeinsamen Girokonten, Sparbüchern, Wertpapierdepots, Spar-
briefen etc. von Ehegatten bzw. Lebenspartnern geht das Finanzamt 
zunächst von einer hälftigen Aufteilung aus. Dass heißt, 50 Prozent 
des Guthabens ist zu versteuernder Erwerb, die andere Hälfte gehört 
dem Ehegatten bzw. Lebenspartner ohnehin schon. Weist der überle-
bende Ehegatte/Lebenspartner aber nach, dass er im innenverhältnis 
mehr als die Hälfte auf das Gemeinschaftskonto eingezahlt hat, bleibt 
ein entsprechend höherer Anteil steuerfrei. 

5.2 Was wird im erbfall mit einer dann fälligen 
Lebensversicherung?

Es kommt auf die Einzelheiten des Versicherungsvertrags an:
 ● ist nicht festgelegt, wem im Todesfall die Auszahlungssumme 

zusteht, gehört die Auszahlungssumme zum Nachlass und muss 
von allen Erben entsprechend ihrem Erbteil versteuert werden.

 ● Hat der Erblasser eine Lebensversicherung auf den Todesfall 
abgeschlossen und einen Begünstigten zum Bezugsberechtigten 
benannt, ist die Auszahlungssumme dem Bezugsberechtigten vor-
weg zuzurechnen und unterliegt zusammen mit seinem Erbteil der 
Erbschaftsteuer.

BEISPIEL: die ehefrau schließt einen Versicherungsvertrag auf den eigenen tod 
zugunsten des ehemanns ab. Stirbt die ehefrau, gehört die Versicherungssumme 
zum erbteil des ehemannes.
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 ● Hat der Begünstigte selbst den Versicherungsvertrag abgeschlos-
sen und das Leben einer anderen Person versichert, bleibt die 
Auszahlung steuerfrei, weil es sich hier um den eigenen Versiche-
rungsvertrag handelt, der mit den eigenen Versicherungsprämien 
erfüllt wurde.

BEISPIEL: die ehefrau schließt einen Versicherungsvertrag auf den tod des man-
nes ab. Stirbt der ehemann, bleibt die Versicherungssumme (da sie zum Vermögen 
der ehefrau gehört) steuerfrei.

 ● ist eine Versicherung auf verbundene Leben abgeschlossen, bei 
der zwei oder mehr Personen – in der Regel Ehegatten bzw. 
Lebenspartner – sich gemeinschaftlich in der Weise versichert 
haben, dass die Versicherungssumme beim Tod des Erstverster-
benden fällig wird, geht man davon aus, dass jeder Ehegatte/
Lebenspartner im Innenverhältnis die Hälfte der Prämien bezahlt 
und damit zur Hälfte den eigenen Versicherungsanteil erfüllt hat. 
Im Ergebnis unterliegt die halbe Auszahlungssumme der Erb-
schaftsteuer, die dem Ehegatten bzw. Lebenspartner gehörende 
andere Hälfte ist erbschaftsteuerfrei. Kann der überlebende Ehe-
gatte/Lebenspartner dem Finanzamt gegenüber dokumentieren, 
dass er zu mehr als 50 Prozent die Prämien gezahlt hat, bleibt ein 
entsprechend höherer Anteil erbschaftsteuerfrei.

5.3. Wie werden mehrere erwerbe der letzten Jahre 
steuerlich berücksichtigt?

§ 14 ErbStG  

Um zu verhindern, dass aufgrund der Freibeträge und der geringe-
ren Steuersätze bei kleineren Erwerben Vermögen nach und nach in 
Teilbeträgen verschenkt wird, ist im Gesetz geregelt, dass alle inner-
halb von zehn Jahren von einer Person empfangenen Vermögensvor-
teile zu einem Betrag zusammenzurechnen und zu versteuern sind. 
Dadurch wird verhindert, dass die Steuerpflicht umgangen wird.
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ist für frühere Erwerbe bereits Steuer entrichtet worden, dann wird dies 
berücksichtigt. Die Besteuerung wird so vorgenommen, als seien alle 
Erwerbe des zehnjahreszeitraums zum zeitpunkt des letzten Erwerbs 
auf einmal angefallen. Eine Steuererstattung ist ausgeschlossen; die 
Steuer, die sich für den letzten Erwerb allein ergeben würde, darf nicht 
unterschritten werden (sog. Mindeststeuer).

BEISPIEL: hans hatte 2008 seiner damaligen Lebensgefährtin gerda 100 000 € in 
bar geschenkt. nachdem die beiden im Jahr 2009 geheiratet haben, schenkte er ihr 
weitere 550 000 €.  
 
erwerb 2008:  
barvermögen 2008  100 000 € 
persönlicher freibetrag  – 5 200 € 
Steuerpflichtiger Erwerb 94 800 € 
Steuersatz: 23 %  
Steuer 2008  21 804 € 
 
erwerb 2009:  
barvermögen 2009  550 000 € 
barvermögen 2008  + 100 000 €  
gesamterwerb:  650 000 € 
persönlicher freibetrag  – 500 000 € 
Steuerpflichtiger erwerb  150 000 € 
Steuersatz: 11 %  
Steuer auf gesamterwerb  16 500 € 
 
fiktive Steuer auf den Vorerwerb 2008  
barvermögen 2008 100 000 €  
Verbrauchter freibetrag 2008 – 5 200 €  
Steuerpflichtiger Erwerb 94 800 €  
Steuersatz: 11 %  
fiktive Steuer 2008 10 428 €  
abzuziehen ist jedoch grundsätzlich die höhere   
tatsächliche Steuer 2008  21 804 €  
festzusetzende Steuer 2009  0 €  
 
aber  
mindestens festzusetzen ist für 2009 die mindeststeuer  
barvermögen 2009 550 000 €  



5

einzeLfragen

90 SteuertippS zur erbSchaft- und SchenkungSteuer

persönlicher freibetrag – 500 000 €  
Steuerpflichtiger Erwerb 50 000 €  
Steuersatz: 7 %  
mindeststeuer 3 500 €  
 
gerda hatte für die Schenkung im Jahr 2008 erbschaftsteuer von 21 804 € zu zah-
len und muss für die Schenkung im Jahr 2009 weitere 3 500 € zahlen.

5.4 Wie erfolgt die berücksichtigung von renten, 
nutzungen oder Leistungen? 

§ 23 ErbStG  

Gehört zum steuerpflichtigen Erwerb eine Rente oder eine andere 
wiederkehrende Nutzung oder Leistung, unterliegt diese grundsätz-
lich mit ihrem Kapitalwert der sofortigen Besteuerung. Der Kapital-
wert ist von der Laufzeit des jeweiligen Rechts abhängig; bei lebens-
langen Rechten also von der voraussichtlichen Lebenserwartung 
des Berechtigten. Damit wird der für den Kapitalwert maßgebliche 
Vervielfältiger aus den amtlichen Sterbetafeln, die turnusmäßig vom 
Statistischen Bundesamt veröffentlicht werden, abgeleitet. Das Bun-
desministerium der Finanzen stellt die Vervielfältiger für den Kapital-
wert einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung nach Lebensalter 
und Geschlecht der Berechtigten in einer Tabelle zusammen und ver-
öffentlicht diese im Bundessteuerblatt. Die Tabelle ist auszugsweise 
unter 4.8 abgedruckt. 

Die für die Rentenzahlungen zu entrichtende Erbschaft- oder Schen-
kungsteuer kann aber statt vom Kapitalwert auf Antrag jährlich im Vor-
aus vom Jahreswert der Rente entrichtet werden. Zu ihrer Berech-
nung ist der für den gesamten steuerpflichtigen Erwerb einschließlich 
des Kapitalwerts der Rente geltende Steuersatz auf den jeweiligen 
Jahresbetrag anzuwenden. Soweit der persönliche Freibetrag nicht 
durch anderes Vermögen aufgebraucht wird, wird die Jahressteuer so 
lange nicht erhoben, bis der Erwerber Rentenbezüge in Höhe seines 
persönlichen Freibetrages erhalten hat. Die Jahresversteuerung bietet 
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den Vorteil einer langfristigen Ratenzahlung und vermeidet, dass der 
Erwerber bereits die ganze Steuer zahlen muss, obwohl er über die 
Rente erst verteilt auf die Laufzeit verfügen kann. 

BEISPIEL: bertold hat seiner Schwester ein lebenslängliches rentenbezugsrecht 
eingeräumt, dessen Jahreswert 10 000 € beträgt. gleichzeitig hat er ihr 50 000 € in 
bar zugewendet. im zeitpunkt der zuwendung ist die Schwester 60 Jahre alt (Ver-
vielfältiger für den Jahreswert zur ermittlung des kapitalwerts: 13,733, vgl. tabelle 
unter 4.8)  
 
besteuerung nach kapitalwert  
kapitalwert des rentenrechts 10 000 × 13,733 =  137 330 €  
barzuwendung  50 000 €  
Wert der bereichung  187 330 €  
freibetrag bei Steuerklasse ii  20 000 €  
Steuerpflichtiger Erwerb  167 330 €  
abgerundet  167 300 €  
Darauf Steuersatz nach Steuerklasse II  20 %  
erbschaftsteuer   33 460 €  
 
besteuerung nach Jahreswert  
 
bei der Wahl der Jahresversteuerung sind sofort 6 000 € (= 20 prozent von 50 000 € 
abzüglich 20 000 € freibetrag) sowie eine Jahressteuer von 2 000 € (20 prozent von 
10 000 €) zu entrichten. in den folgenden Jahren sind dann jeweils 2 000 € zu zah-
len.

Der Rentenberechtigte kann die restlichen Jahressteuerbeträge 
jeweils zum nächsten Fälligkeitstermin mit ihrem Kapitalwert zu die-
sem zeitpunkt ablösen. Dazu sind die in zukunft noch fälligen Jahres-
steuerbeträge auf den Ablösezeitpunkt abzuzinsen.

5.5 Wie wird der mehrfache erwerb desselben 
Vermögens besteuert?

§ 27 ErbStG  

Geht Vermögen, das in den letzten zehn Jahren zuvor schon einmal 
von Personen der Steuerklasse i erworben wurde, von Todes wegen 
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erneut auf Erwerber der Steuerklasse I über, vermeidet eine Steuerer-
mäßigung, dass das Vermögen durch die mehrfache Besteuerung in 
einer als unbillig empfundenen Weise geschmälert wird.
Die Ermäßigung liegt nach der zeitlichen Nähe der Zeitpunkte der 
Steuerentstehung zwischen 10 und 50 Prozent.

BEISPIEL: Josef hat anfang 2009 seinen Vater adam beerbt und deshalb 200 000 € 
erbschaftsteuer bezahlt. ende 2009 stirbt er und hinterlässt seiner tochter eva nur 
dieses von seinem Vater ererbte Vermögen. auch bei diesem erwerb ergibt sich 
daher für eva eine Steuer in höhe von 200 000 €. Sie wird um 50 prozent auf 
100 000 € ermäßigt.

5.6 Wie wird eine mittelbare schenkung steuerlich 
berücksichtigt?

Unter einer mittelbaren Schenkung versteht man die zuwendung von 
Geld zum Erwerb eines anderen Vermögensgegenstandes (beispiels-
weise für ein Grundstück oder eine Gesellschaftsbeteiligung, aber 
auch die reine Finanzierung einer Baumaßnahme). Soweit zwischen 
dem geschenkten Geldbetrag und dem damit erworbenen Vermögens-
gegenstand Bewertungsunterschiede bestehen, führt eine mittelbare 
Schenkung dazu, dass der Beschenkte statt des Geldbetrags lediglich 
den Wert des damit erworbenen Vermögens versteuern muss bzw. die 
für diese Vermögensgegenstände bestehenden Verschonungsrege-
lungen in Anspruch nehmen kann.

Folgendes ist zu empfehlen: 
 ● Es sollte zuerst ein schriftlicher Vertrag geschlossen werden, aus 

dem sich ergibt, dass der Beschenkte den Geldbetrag nur zum 
Erwerb eines bestimmten Vermögensgegenstandes oder zur ent-
sprechenden Finanzierung verwenden darf, er also nur beschränkt 
darüber verfügen darf.

 ● Der Verwendungszweck sollte genau bezeichnet werden.
 ● Die Vereinbarungen müssen auch ausgeführt werden.



5

einzeLfragen

93SteuertippS zur erbSchaft- und SchenkungSteuer

 ● Ferner ist darauf zu achten, dass ein möglichst enger zeitlicher 
Zusammenhang zwischen der Zuwendung des Geldes und seiner 
bestimmungsgemäßen Verwendung besteht.

5.7 Was passiert bei einer gemischten schenkung?

5.7.1	 Schenkung	unter	einer	Leistungsauflage

Eine gemischte Schenkung oder Schenkung unter einer Leistungsauf-
lage liegt vor, wenn der Beschenkte eine Gegenleistung in Form von 
nicht wertgleichen Geld- oder Sachleistungen erbringt (Übernahme 
von Grundstücksbelastungen, zahlung einer Rente, eines Gleichstel-
lungsgeldes oder geringen Kaufpreises und dgl.) oder bestimmte Auf-
lagen zu erfüllen hat. 
Der Schenkungsteuer unterliegt auch in diesen Fällen die Bereiche-
rung der Beschenkten.

5.7.2 schenkung unter einer nutzungs- oder 
Duldungsauflage

Eine Duldungsauflage liegt vor, wenn dem Beschenkten lediglich eine 
zeitlich beschränkte Duldungspflicht obliegt (hauptsächlich Wohn-
recht, Nießbrauchsrecht) – im Gegensatz zur Leistungsauflage, bei 
der dem Bedachten Leistungen auferlegt werden, die diesem Aufwen-
dungen im Sinne von Geld- oder Sachleistungen verursachen. Bei 
der zuwendung von Vermögen unter einer Duldungsauflage ist der 
Kapitalwert dieser Auflage abzugsfähig.
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6. VerFAhren

6.1 Ist eine erbschaft oder schenkung dem 
Finanzamt anzuzeigen?

§ 30 ErbStG  

Jeder Erwerb, der der Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer unterliegt, 
ist vom erwerber innerhalb von drei Monaten, nachdem er vom Ver-
mögensanfall Kenntnis erlangt hat, dem Finanzamt, das für die Erb-
schaftbesteuerung örtlich zuständig ist, anzuzeigen. Bei Schenkun-
gen ist auch der schenker zur Anzeige verpflichtet. 

Die Anzeige soll folgende Angaben enthalten:
 ● Vorname, Familienname, Beruf und Anschrift des Erblassers oder 

Schenkers sowie des Erwerbers;
 ● Todestag und Sterbeort oder zeitpunkt der Ausführung der 

Schenkung;
 ● Gegenstand und Wert des Erwerbs (ggf. geschätzt);
 ● Rechtsgrund des Erwerbs, wie gesetzliche Erbfolge, Vermächtnis 

oder Vertrag;
 ● persönliches Verhältnis des Erwerbers zum Erblasser oder Schen-

ker, wie Verwandtschaft, Schwägerschaft oder Dienstverhältnis;
 ● frühere zuwendungen des Erblassers oder Schenkers an den 

Erwerber mit Art, Wert und Zeitpunkt der einzelnen Zuwendung. 

Eine Anzeige erübrigt sich, wenn der Erwerb auf einem Testament 
beruht, das ein Notar oder ein Gericht eröffnet hat und sich aus dem 
Testament das Verhältnis des Erwerbers zum Erblasser ergibt. Das 
gilt nicht, wenn zum Erwerb Grundbesitz, Betriebsvermögen, Anteile 
an Kapitalgesellschaften oder Auslandsvermögen gehört.
Wenn eine Schenkung unter Lebenden gerichtlich oder notariell beur-
kundet worden ist, ist ebenfalls keine Mitteilung erforderlich. 
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6.2 Wer ist zur Abgabe einer erbschaft- bzw. 
Schenkungsteuererklärung	verpflichtet?

§ 31 ErbStG  

Von jedem Todesfall erhält das Finanzamt durch die Standesämter 
Mitteilung. Da aus der Nachricht in den meisten Fällen nicht hervor-
geht, ob der Verstorbene nennenswertes Vermögen vererbt hat, war-
tet das Finanzamt einige zeit, bis Mitteilungen von Erben oder sonsti-
gen Erwerbern von Vermögen oder auch von dritter Seite eingehen. in 
Erbfällen sind z. B. Vermögensverwahrer (Banken, Sparkassen usw.), 
Vermögensverwalter und Versicherungsunternehmen zur Anzeige 
von in ihrem Besitz befindlichen Vermögen oder von Guthaben bzw. 
Forderungen des Erblassers verpflichtet. 

Erst aufgrund dieser Unterlagen kann das Finanzamt prüfen, ob das 
den Erben und Bedachten zugefallene Vermögen so hoch ist, dass 
nach Abzug von Freibeträgen eine Steuer festzusetzen ist. Hält das 
Finanzamt nach den Unterlagen eine Besteuerung für wahrscheinlich, 
kann es von jedem an einem Erbfall Beteiligten die Abgabe einer Steu-
ererklärung innerhalb einer Frist verlangen, die es selbst bestimmt. 
Die Frist muss mindestens einen Monat betragen. in der Regel sendet 
das Finanzamt den Beteiligten einen amtlichen Erklärungsvordruck 
zu, den diese ausgefüllt zurückzusenden haben.

zwischen dem Erbfall und der zusendung des Erklärungsformulars 
vergeht in der Regel einige Zeit.

Wenn das Finanzamt sich nicht sofort nach dem Erbfall meldet, besagt 
das also nicht, dass es keine Besteuerung vornehmen wird. Vielmehr 
muss noch längere zeit nach dem Erbfall mit einer Aufforderung zur 
Abgabe einer Erbschaftsteuererklärung gerechnet werden.
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6.3 Welches Finanzamt ist zuständig?

Für die Festsetzung der Erbschaft- und Schenkungsteuer ist grund-
sätzlich das Finanzamt zuständig, in dessen Bezirk der Erblasser zum 
Zeitpunkt seines Todes oder der Schenker zur Zeit der Ausführung 
der Schenkung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hatte. 
Bei der beschränkten Steuerpflicht ist ausnahmsweise das Finanzamt 
zuständig, in dessen Bezirk sich das übertragene Vermögen befindet. 

In Brandenburg besteht für die Erbschaft- und Schenkungsteuer eine 
zentrale Zuständigkeit beim 

Finanzamt Frankfurt (Oder) 
– Erbschaft- und Schenkungsteuerstelle – 
Müllroser Chaussee 53 
15236 Frankfurt (Oder) 
Telefon:  (03 35) 5 60-1399 (Zentrale) 
Telefax:  (03 35) 5 60-1202 
E-Mail:  poststelle.fa-frankfurt-oder@fa.brandenburg.de
Internet:  www.fa-frankfurt-oder.brandenburg.de

Die Wertfeststellung für die Erb- und Schenkungsteuer insbeson-
dere bei Übertragung von Grundbesitz oder Unternehmensvermögen 
erfolgt in einem gesonderten Feststellungsverfahren. Zuständig ist 
hier z. B. für die Grundbesitzbewertung das jeweilige Lagefinanzamt. 
Die festgestellten Werte sind dann für die Erb- und Schenkungsteuer 
verbindlich.

Sollte die Durchführung eines Feststellungsverfahrens notwendig 
sein, erfolgt vom zuständigen Feststellungsfinanzamt eine Aufforde-
rung zur Abgabe einer Feststellungserklärung an die Beteiligten.





Abkürzungsverzeichnis

Abs. Absatz
Art. Artikel
BauGB Baugesetzbuch
BewG Bewertungsgesetz
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl. Bundesgesetzblatt
BStBl. Bundessteuerblatt
bzw. beziehungsweise
dgl. dergleichen
d. h. das heißt
EGE Europäische Größeneinheit
ErbStG Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz
ErbStRG Erbschaftsteuerreformgesetz
etc. et cetera (und so weiter)
EU/EWR Europäische Union/Europäischer Wirtschaftsraum
ff. folgende
ggf. gegebenenfalls
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
immoWertV immobilienwertermittlungsverordnung
ha Hektar
KG Kapitalgesellschaft
LPartG Lebenspartnerschaftsgesetz
Nr. Nummer
qm Quadratmeter
S. Seite
sog. sogenannte(n)
u. a. unter anderem
usw. und so weiter
vgl. vergleiche
z. B. zum Beispiel







sie haben noch weitere Fragen?

Besuchen Sie uns im Internet.
zu folgenden Themen erhalten Sie online informationen:

Ministerium der Finanzen
www.mdf.brandenburg.de

 ■ Aufgaben und Aufbau der Finanzverwaltung,
 ■ Brandenburgs Landeshaushalt,
 ■ Kommunalfinanzen,
 ■ Steuern,
 ■ Liegenschafts- und Bauverwaltung Brandenburgs,
 ■ Übersicht über die Landesbeteiligungen,
 ■ Landesbürgschaften und 
 ■ alle Publikationen des Finanzministeriums

Finanzämter Brandenburg
www.finanzamt.brandenburg.de

 ■ Aktuelle Steuerinformationen von A bis z, 
 ■ Formulare und Vordrucke für ihre Steuererklärungen, 
 ■ Hinweise zu ELSTER – der elektronischen Steuererklärung, 
 ■ Öffnungszeiten und Ansprechpartner der Finanzämter sowie 
 ■ Broschüren und informationsmaterial zu Steuerthemen



Hinweis: 

Das Bemühen um eine verständliche Sprache erfordert mitunter Kompromisse zu 
Lasten juristischer Detailpräzision. Verbindlich für die steuerliche Beurteilung sind 
deshalb stets nur die einschlägigen Rechtsgrundlagen. Obwohl diese Broschüre 
sorgfältig zusammengestellt wurde, kann dennoch keine Gewähr für die Richtigkeit 
und Vollständigkeit übernommen werden. 

Diese Informationsschrift wird kostenlos im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des 
Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg herausgegeben. Sie darf weder 
von Parteien noch von Wahlwerbern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der 
Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Bundes-, Landtags- und Kommunal-
wahlen sowie für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments. Auch ohne 
zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer 
Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zu Gunsten 
einzelner Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es jedoch gestattet, 
die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer einzelnen Mitglieder zu verwenden. 

Publikationen des Ministeriums der Finanzen

Broschüren

1  Vereine und Steuern

2  Ich mache mich selbstständig! Steuerlicher Wegweiser für 
Unternehmensgründer

3  Brandenburg baut

4  Steuertipps zur Erbschaft- und Schenkungsteuer

5  Beteiligungsbericht des Landes Brandenburg

Faltblätter:

 ■ Ihre Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
 ■ ELSTER: Einfach. Sicher. Schnell. Alles, was Sie über die elektro-
nische Steuererklärung wissen müssen

 ■ Steuertipps zur Abgeltungsteuer
 ■ Renten und Steuern – Informationen zum Alterseinkünftegesetz
 ■ Steuertipp zu haushaltsnahen Dienst- und Handwerkerleistungen

Sie können diese und weitere Publikationen in unserem 
Internetauftritt kostenlos herunterladen oder bestellen unter: 
Internet:  www.mdf.brandenburg.de (►Publikationen)
Telefon:  (03 31) 8 66-6009 
E-Mail:   pressestelle@mdf.brandenburg.de 
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Ministerium der Finanzen
des Landes Brandenburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam
Tel.: (03 31) 8 66-6005
Fax: (03 31) 8 66-6888
E-Mail: pressestelle@mdf.brandenburg.de

Internet: www.mdf.brandenburg.de
www.finanzamt.brandenburg.de


